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Zur dauerhaften Gründung und Sicherheit des für die 

verbundene Güther-Besitzer im Rigischen Gouvernement 
zu errichtenden Credit-Systems, erachten wir zu dieser 

Absicht erwählte Bevollmächtigte, für unumgänglich 
nothwendig, daß Mörder st bey Seiner Kaiserlichen 
Majestät, unserm allergnädigsten Kaiser, sowohl um 
die allerhöchste Confirmation des nachstehenden Regle­
ments , als auch um folgende allerhöchste Verfügungen 
allerunterthänigst supplicirek werden müsse:

i) Die Credit Caffe der Societal ist zwar ver­
bunden , ihre vorzüglichen Forderungen, in künftigen 
Convocations- und Concurs-Proceffen, wann öffent­
liche gerichtsiche Bekanntmachungen dazu ergehen, bin­
nen der gesetzmäßigen Frist , gehörigen Orts schriftlich 
anzuzeigen; darnach aber die Richter pflichtmaßig, so 
wie bey allen übrigen öffentlichen Anstalten, das Beste 
derselben wahrnehmen sollen.

2) So wie die Societat ihren Gläubigern, die 
Renten auch während dem Concurse zahlet, so soll sek- 
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blge auch die Renten von ihrem Schuldner während dem 
Concurse über dessen Guth unabgekürzt erhalten.

з) Äede Gerichts-Behörde des Rigi sch en Gouver­

nements , welcher ein Verzeichniß der verbundenen Gü­
ther nach dem Z8sten §phen des Reglements von der 
Ober - Direction zugefertiget wird, ist verpflichtet, alle 

von der Behörde zu erlassende Proclamata, welche die 
angezeigten verbundenen Güther betreffen, der Ober- 
Direction abschriftlich mitzutheilen.

4) Alle Ober- und Unter - Behörden dieses Gou­

vernements, welche öffentliche Pfandbücher unter Hän­
den haben, und denen die Verzeichnisse der verbundenen 
Gücher mitgetheilet sind, sind verpflichtet, keine Ein­
tragung, welche zur Last eines der verbundenen Güther, 
in die Pfandbücher geschehen sotl, eher zu bewerkstelli­

gen, als bis der suchende TheiL ein Attestat zu dem En­
de, von der gehörigen Direction vorgezeigt haben wird.

5) Zur Sicherheit aller publiquern Anstalten, und 
Wahrnehmung des Kronsinteresse, soll keine öffentliche 
Anstalt oder Behörde, es sey eine Reichsleihbank , ein 
Tutel-Conseil, ein Findelhaus, oder irgend dergleichen 
bereits privilegirte oder annoch zu privilegirende Anstalt 
und Behörde, einem in diesem Gouvernement besindli- 
chen Guths - Besiher ehender Geld leihen, oder mit 
demselben gegen Unterpfand seines hiesigenGuthes einen 
Contract abschlieffen, als bis daß ein solcher hiezu zuvor 
ein Attestat von der Ober-Direction dieser Societat, in 
gehöriger Beweisform beygebracht hat.
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6) Eine Rigische Gouvernements-Regierung soll 
alle diejenigen Executiones, welche aufAnsuchung eines 
Gläubigers wider ein, der Credit-Casse verhaftetes 
Guth, verhängt wären, jedesmal an dierOber-Direction 
richten, damit solche nach Inhalt des Reglements und 
dessen achten Capitels , durch Sequestration, und mit 

vorhergegangener Befriedigung der Credit-Casse, bewerk­
stelliget werden können.

7) Die Ordnungsgerichte sind verbunden, auf 
bloße Requisition einer Direction, so bald es ihre ander­
weitigen Amtsgeschaffte gestatten, bey allen vorfaltenden 
nöthigen Sequestrationen, nach Maaßgabe des gedach­
ten achten Capitels, die erforderliche Assistence zu leisten.

8) Bey der Umschreibung der jetzigen ingrosslrten 
Obligationen in Pfandbriefe, so wie solches der 68ste 
und 69ste §. des Reglements enthält, soll es die Pflicht 
der hiesigen Behörden seyn, wo dergleichen geschehen 
muß, in ihren Pfandbüchern die erfolgte Umschreibung 
besonders zu bemerken, und in Stelle der vorigen Do­

cumente, vidimirte Abschriften von denen dafür ertheil- 
ten Pfandbriefen , denen Pfandbüchern einzuverleiben, 
ohne wegen dieser alten und bereits mit Stempelbogen 
versehen gewesenen Obligationen, den Umschlag neuer 
Stömpelbogen fordern zu dürfen; so daß allemal so 
viel Pfandbriefe, als die ehemals ausgestellte Obli­
gation beträgt, zu dem nemlichen alten Stempelbogen 
gerechnet werden müssen.

9) Diejenigen Pfandbriefe, welche wegen bisher



6 —

noch nicht ingrößikt gewesenen Summen, gegeben wer- 

öen, sind zwar.' ukasenmäßig mit Stempelbogen zu ver­
sehen, die Attestate der geschehenen Jngrojsation aber 
sollen von den gehörigen Gerichts-Behörden auf der 
Rückseite der Pfandbriefe geschrieben werden, und muß 
die Behörde zur Eintragung in ihre Pfandbücher, von 

A einem jeden dergleichen Pfandbriefe, gleichfalls eine
von der Qberdireetion vidimirte Abschrift erhalten.

- xo) übrigens soll allen Öber- und Unter-Behör­
den dieses Gouvernements aufgetragen und empfohlen 
werden, denen zum Behuf des Credit-Systems einzurich­
tenden und zur Wohlfarth der Güther-Besitzer abzwe­
ckenden Directionen, alle nöthige und gesetzliche Hülfe 
zu leisten, und wider alle Beeinträchtigung oder Be­
drückung nachdrücklichst zu schützen.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Grundsätze des Credit-Reglements für 
die verbundene Güther-Besitzer in Liefland.

§. i.
Der Zweck dieses Systems ist die Eküblirung und Er­

Haltung eines soliden und dauerhaften Credits aller ver­
bundenen Güther-Besitzer des Rigaschen Gouverne­

ments, welcher durch den Umlauf gewisser auögefertiq- 
ten privilegirten Psandbriefe erreicht werden soll.
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§. 2.

Diese Pfandbriefe sind Hypothekeninstrumente, 
welche von den Directionen des Credit-Systems im 
Namen der verbundenen Lieständischen Güther-Besißere, 
auf deren Güther auögefertiget, und sowohl in Anse­
hung der Sicherheit des Capitals, als wegen richtiger 
und promten Abzahlung der Zinsen, ihren Inhabern 

garantirt werden. 1

$.3.
Es können nur auf die ersten Zweydrittheile des 

von denen Directionen zu bestimmenden und zu 5 pro 
Cent taxirten Werths eines Guthes, dergleichen Pfand­

briefe ausgefertigt werden.

4*
Die Zinsen werden den rechtlichen Inhabern der 

Pfandbriefe ohne Unterschied halbjährig, ohne den 
geringsten Aufenthglk und Kosten, gegen bloße Präsen­

tation der Pfandbriefe, und zwar an dem Hauptort 
des bestimmten Districts, ausgezahlet.

■ §. 5.
Gleichergestalt entrichten die Schuldner die Zinsen 

von diesen auf ihren Güthern auögeferkigten Pfands 
btiefen in halbjährigen Terminen in die Creditcaste.

§.6. '

Die Termine zum Empfang der Zinsen in die 

Creditcaste, von den Schuldnern, sind: Zwischen dem
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2vsten Junii und dem isten Julii, und zwischen dem 
i4ken und 24sten Decembeu, uttd wiederum zur Be­
zahlung der Zinsen an die Gläubiger, zwischen dem 
rsten und loten Jutti und dem Ши und i iten,Januar.

. . - . .$♦ 7? . '
Die Inhaber der Pfandbriefe erhalten ihre Zinsen 

auch wahrend einem etwanigen "Concurs, der über ein 
verpfänbetee Guth entstehen könnte, jederzeit promt 
und richtig aus der Creditcaste, und können überhaupt 
niemals in einen Concurs verwickelt werden, indem 
ihnen wegen ihres Capitals und Interessen lediglich Sie 
ganze Societat haftet. ' '

§» 8..
Die Pfandbriefe der Societak sind alle von einerley 

Würde und völlig gleichen Vorrechten, werden auch 
nicht auf den Namen diefts oder jenes Gläubigers oder 
Schuldners, sondern nur auf gewisse Güther ausgestellt. 
Und wenn ein Besißer derselben sie einem andern über­
tragen will, so kann solches nicht anders als mit Vor­
wissen einer Direction geschehen, damit schlechterdings 
keine Verfälschung der Pfandbriefe möglich werden könne.

9*
Die Pfandbriefe werden entweder in fXcicfyttfyatei: 

Alberts oder in Rubel Silbermünze, und nicht unter 
fünfhundert, und nicht über eintausend Reichsthaler 

oder eintausend Rubel Silbermünze ausgestellt, so daß die
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mittleren Summen immer nur um ftmfzig oder emhunF 
dert Reichsthaler oder Rubel Sitbermünze nach dem 
Begehren der Interessenten ansteigen dürfen.

4 §. io. ,
Die Bezahlung der Pfandbriefe 'geschichet durch 

die Direction der Societal,.Welche die Pfandbriefe, 
wenn solche ein halbes Jahr M^müfgekündigt wor­
den, in den Terminen der Zinftnzahlrmg, so wie solche 

in dem 6ten §. festgesehet-stnd, durch baare Bezahlunz 

einlöset.-

§. и.
Zu Gliedern söwohl der Ober- als Unterdirectionen^ 

dürfen nie Personen, welche einem Tadel 
gewesen^stnd, oder ihre VermögensumständL durch 
Leichtsinss oder unordentliche Wirthschaft verschlimmert 

haben, angestellt werden, weil dadurch das allgernerne 
Zutrauen zu dem System, und folglich auch der,Credit- 

desselben, geschwächt werden winde. Jmgleichen. schlief-, 
sen alle Bedienungen in irgend einer Behörde, den, 
der sie führt, von einem Amte sowohl m der Ober- als 

in den Unterdirectionen schlechterdings aus, und wann 
einem solchen, der in einer andern Bedienung stehet, 
die Wahl treffen sollte, so kann derselbe dergleichen Amt^ 
nicht'eher antreten, als bis daß er der vorigen Bedie­

nung entlassen, und in Ansehung aller etwanigen daher 
rührenden Nachrechnungen und Verantwortungen, ge­
hörig und völlig quitirt ist. Die gewählten Directions-
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Glieder, so wie die, respectiven Interessenten und deren 
mit Pfandbriefen zu belegende Güther und Haacken, 
sind gleich nach geschehener Einrichtung des Systems 

undiin der Folge alle drey Jahre, dem Publico durch 
die öffentlichen Anzeigen bekannt zu machen.

V 12. . .<£ ’
l Bey BeseHun^rd-k DirectionSamter, und über­

haupt in allen Entscheidungen und Bestimmungen^ 
welche Angelegenheiten des Ereditwerkschetreffen, kön-- 

nen^nur diejenigen eine Stimme haben, die zur So- 
cietat wirklich gehören, und es sind die andern Gütber- 
besitzer, von jeder Wahlfahigkeit, Stimmengebung 

oder Theilnehmung schlechterdings Ausgeschlossen, so 
Me'denn auch in dem Fall, wann nach diesein Regke- 
meK; die Function eines Landraths oder KriLZsdepu- 

tirtentequiriretwird, nothwendigerforderlich ist, daß 
ein solcher zur Societal gehöre, und wenn dieses nicht 
rst, oder derselbe durch ein anderweitiges Amt abgehal- 
tm würde, so muß in dessen Stelle ein anderes Subject' 
durch gehörige Wahl der verbundenen Interessenten^ 
üusgemittelt werden.

Zweyt es Kapitel.

Von den Personen und Güthern, welche zur Aus­
stellung von Pfandbriefen fähig sind.

rv , . 13*
ДЛе Pfandbriefe der Societat können nur auf Privat-



' . .г ...MB -■ I I

güthern verschrieben , einfolglich auf Krons, Stadt- 

oder andere öffentliche Güther, keine Pfandbriefe gege­

ben werden. :. - l

■ ' §- -4. 1 '
Wenn auf Fideicommiffe und Majorate Pfand­

briefe verlangt werden, so Muß bey diesen alles das 
genau beobachtet werden, was die Gesetze, Privat, 

st-stungen und Falilienverträge, in Ansehung ihrer' 
Verpfändung überhaupt vorschreiben.

§. i5.
Wenn sich Güther finden, welche von mehreren 

Inhabern, zu gewissen Antheilen besessen werden, so 
können einzelne Antheile nur denn, wenn sie wenigstens 
im lettischen Distrikte dreytausend Reichsthaler, und 
im ehstnischen Districte viertausend und fünfzig Rubel 
Silbermünze betragen, mit Pfandbriefen belegt wer. 
den. Äusser diesem Falle aber, können die Besitzer sol­
cher kleinen Guthsantheile nur in so weit Pfandbriefe- 
begehren, als sie im Stande sind, an Zinsen, Pachten 
und andern bestimmten Einnahmen so viel sichere Re- 
venüen nachzuweisen, daß dadurch die Zinsen der Pfand- 
bneft, erforderlichen Falls auch ohne Veranlassung 
einer kostbaren Sequestration, gedeckt werden können.

§. r6.
Aus der Natur der Sache fließt es, daß nur 

solche Personen, welche den Rechten nach Schulden
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eöMähiren biufch , unb nur in so fem, als sie bazir 
fähig ftitby auf ihre Güther Pfandbriefe der Societat 
nehmen können, einfolglich unmündige, blödsinnigs 
und dergleichen Personen, davon gänzlich ausgeschlossen 
M- . . _

§- 17. .
; Denen Pfandhaltern der Güther kann nur gestattet 

rpssrden, diese DuHer bis auf die ersten Zweydrittheile 
desjenigen Äuanti, mit Pfandbriefen zu befchweren, 
wofür das Guth nach Maaßgabe deö Pfandcontracts, 
ihnen oder ihren Vorgängern- von dem Gigenthümer 
verpfändet worden; und dieses kann nur alsdann statt 
haben, wenn die Uhferbirection durch Mehrheit der 
Stimmen findet, daß der ehemalige Pfandschilling den 

jetzigen gewissen nußbaren Werth nicht übersteige. 
Wird hiebey einiOS Bedenken gefunden, so kann dieses 

me ohne vorgängige Taxe und ohne ausdrückliche Ein­
willigung des Pfandgeberö, als wahren Eigenthümers, 
geschehem '' 4 - - .

" Drittes Kap 'it e L
'*'' ". '■ r. ; г a .. ;.. ..

Von den Drrcttionen der Societat und deren 

Einkheilung.

§- 18..
Zur Desorgünz alles dessen, was zur Aufrechthalkung 

dieses Credittverks und Befolgung der Grundsätze des-
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selben erforderlich ist, und zwar auf den Fall, wenn 
für 2000 verbundene Haacken Landes Pfandbriefe ge­
nommen werden, sind zu errichten:

i) Eine Oberdirection, welche aus einem Ober­
director, zween Rathen, einem Secretair, einem 

Rendanten, einem Canzellisten, einem oder zwey Co­
piisten und einem Calfactor bestünde, und in der Gou. 
vernementsstadt Riga ihren Versammlungsort hätte.

2) Zwo Unterdirectionen, deren jede aus einem 
Unterdirector, zween Assessoren, einem Secrekair, einem 
Rendanten, einem Copiisten und einem Calfactor be­
stünde; und davon eine in der Stadt Riga, und die 

andere in der Stadt Dorpat ihren Versammlungsort 

hatte.
Hieraus folget, daß, wenn entweder nur für 

1000 Haacken, oder dagegen für 3000 Haacken Pfand­
briefe gegeben werden müssen, die Zahl der Directionen 

allemal verhaltnißweise entweder zu erweitern oder ein­

zuschränken ist.

§. 19.

Der Oberdirector und die Räthe der Oberdirection 
werden von allen versammleten Gütherbesitzern der So- 
cietät, durch Mehrheit der Stimmen gewählt, und 
zwar aus denen- von den zur Societät gehörenden Land- 
räthen und Kreisdeputirten, zu jeder Stelle vorzuschla­
genden dreyen Candidaten, welche gleichfalls zur So- 
cietät gehören, und alle weiterhin vorgeschriebene Eigen-

I
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schäften schlechterdings haben müssen , so daß zuvörderst 

der Oberdireckor und hernach die Räche gewadlet werden.

§. 20.
In gleicher Art werden die Unterdireekionen durch 

die verbundenen Gütherbesitzer der Kreise besetzt, und 

zwar wird zu dem rigaschen Disiricte der jetzige rigasche 
und wendensche; zu dern dörptschen, der jetzige dörpcsche 
und pernausche Kreis gerechnet.

I. Abschnitt.
Von der Oberdirection der Societal.

$. 21. .
Sßittn die Glieder der Oberdirection gewählt sind, so 

werden sie als jolche dem Herrn Generalgouverneur vor- 
gestettet.

§. 22.
Die Stellen des Oberdireckoris und der Raths 

können nur durch zur Societat gehörige Personen vom 
Adel, die mit Güchern in diesem Gouvernement ange­
sessen, von unkadelhastem Character, von bekannter 
Geschicklichkeit und mit einer genauen Kenntniß des 
Landes versehen, auch in guten Vermögensumstanden, 

d. L. deren Güther nicht über die Halste des Berthes 
verschuldet sind, besetzt werden. Ihre 2temker dauren 
drey Jahre; jedoch ist dahin Zusehen, daß nach deren 
Ablauf wenigstens einer von denen, die schon eines die-
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str Aemter bekleidet haben, Wieder für die folgende drey 
Jahre gewahlet werde.

§. 2Z.
Diese Oberdirection versammelt sich in Riga, auf 

Veranlassung des Oöerdirectvris, welcher sich wenig­
stens den größten Theil des Jahrs daselbst aufhalten 
muß, so ost es die vorkonunenden Geschäfte erfordern, 
und ihre Beschlüsse werden nach der Stimmenmehrheit 
abgefaßt.

§. 24.
Zu dem Secretair wird ein Rechtsgelehrter erfor­

dert, der in Geschäften geübt und von gutem Lebens­

wandel ist, auch in keinen andern Verbindungen oder 
Diensten stehet. Ein solcher Secretair wird den Glie­
dern des Convents von der Oberdirection vorgeschlagen, 
und wenn nichts wider ihn einzuwenden ist, von dersel­
ben mittelst einer Ausfertigung bestätiget.

§. 25.
Die Bestellung des Rendanten und der übrigen 

Subalternen wird der Oberdirection überlassen, welche 
dafür haften muß, daß die von ihr gewählten Subjects 
die erforderlichen Oualitäten haben.

§. 26.

Die Beschäftigung der Oberdirection besteht über­
haupt darinn, daß sie auf eine genaue und durchgängige 
Befolgung der Grundsähe des Systems Acht habe.
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alles jyas zum Besten des Creditsystems gereichet, 
möglichst befördere; dahingegen aber allem, was dem 

zuwider und nachtheilig ist, schleunigst vorbeuge und 
Einhalt thue. „

§- 27-
Hieraus folgt von selbst, daß die dahin einschla­

gende Verfügungen dieserOberdirection von fammtlichen 
Unterdirectionen genau befolgt, und diejenigen, welche 
sich denfelben widetsehen, durch angemessene Zwangs­
mittel dazu angehalten werden müssen.

. ‘ §* 28.
^lle Beschwerden und Anzeigen gegen die eine 

yder die andere Unterdirection, sie mögen Herkommen 
woher, und bestehen, worinn sie wollen, gehören vor 
diese Oberdirection, die solche untersucht, und nach den 
Grundsaßen des Systems entscheidet.

Indessen findet auf solcheKlagen kein Proceß statt; 
es wird vielmehr auf die eingekommene Beschwerden 
bloß der Bericht der beschuldigten Unterdirection erfor­

dert, und fodann nach Beschaffenheit der Umstände eine 
Commission aus den benachbarten Unterdirectionen, auf 
Kosten der Schuldigbefundenen zur Untersuchung 

angeordnet, auf deren Bericht die Sache ohne fernere 
processualijche Weitläuftigkeit entschieden werden muß.

Wer sich sodann durch die Entscheidung der Ober­
direction beschwert zu seyn erachtet, kann sich an die 
nächste Versammlung der Landrathe und Kriegsdepu- 
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lung der Societat wenden, und muß mit deren definitiv 
Entscheidung, jedoch abermals und so wie in jedem 
ähnlichen Falle nach Inhalt des 12. §. schlechterdings 
zuftieden seyn.

Wobey es sich von selbst versteht, daß alles dieses 
nur bey Angelegenheiten, die das Creditwerk angehen, 
statt finde, und es in allen übrigen bey den bisherigen 
Verfassungen bleibt, und ein jeder seinen ihm angewie­
senen Gerichtsstand behalt.

f §- 29.
Sollte über den anzunehmenden Werth eines Gu- 

tyes, eine Verschiedenheit der Meynungen in der Unters 
direction eintreten, und die Mitglieder derselben sich 
hierüber nicht vereinigen können, so muß hierüber ein 
ausführliches Protocol! an die Qberdirection eingesandt 
werden, damit diese, befundenen Umstanden nach, einer 
benachbarten Unterdirection eine zweyte Beprüfung des 

Werths eines solchen Guthes anftragen könne, und 
darauf die ganze Sache der nächsten Versammlung der 
Landrathe und Krjegsdeputirten mittheile, auch mit 
deren Zuziehung darüber entscheide. Es darf aber hie­
durch, in so ferne es sonst mit dem Rechte des Besitzes 
seine Richtigkeit hat, die Ertheilung der Pfandbriefe, 
bis auf das Quantum, welches keinem Zweifel unter­
worfen ist, nicht qufgehalten, vielmehr können und 
müßen diese sofort vpn der Unterdirection ausgefertiget 

werden.
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§. Zv.
Wegen aller von denen Unterdirectionen nach 

Maaßgabe des 6osten §. bewilligten und expedirten 
Pfandbriefe, müssen sogleich nach deren Ausfertigung, 
die Beschlüsse sammt dazu gehörigen Taxen, oder andern 
Documenten, der Oberdirection zur Revision eingesandt 
werden; welche im Fall eines befundenen Mangels, 
nach eingezogener Erklärung, über die Abhelfung solcher 
Mangel, Maaßregeln zu verfügen, der nächsten Ver­
sammlung der Landräthe und Kriegsdeputirten aber 
davon Anzeige zu thun hat.

§- Zr.
Alte Bemerkungen und Erinnerungen, welche zur 

Verbesserung^ des Systems gemacht 'werden, sind an 

die Oberdirection einzusenden, so wie es derselben 
zukömmt, in allen zweifelhaften und nicht fehr erhebli­
chen Fällen, in denen etwa durch gegenwärtiges Regle­
ment nicht hinlängliche Bestimmung erfolgt feyn follte, 
und da die Kreisdirectionen verbunden sind, deshalb 
anzufragen, darüber mittelst zu ertheilende Refolutionen 
zu entscheiden.

. §. 32.
Entstehen wichtige Zweifel und Bedenklichkeiten, 

und Anfragen darüber bey der Oberdirection, so kann 
zwar diefe in Fallen, wo sie dafür hält, daß die Beant­
wortung dazu in dem Reglement bestinmit ist, eine Ver­
fügung ergehen lassen. Ist aber die Anfrage oder die
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Bedenklichkeit von der Beschaffenheit, daß die Ober- 
direction solche aus dem Reglement zu entscheiden zwei­
felhaft ist, so bleibt die Entscheidung bis zur nächsten 
Versammlung der Landrathe und Kreisdepukrrten aus- 
gejeht, da alsdann das Erforderliche gemeinschaftlich 
nach Mehrheit der Stimmen, und bcy einer Gleichheit 
derselben, durch den Ausschlag des Oberdirectoriö fest­

gesetzt, und inzwischen bis zur eigentlichen Entscheidung 
der Societärsoersammlung, in Ausübung gebracht 
wird; als welcher letztem es überhaupt vorbehalten 
bleibt, erforderlichen Falls Abänderungen und Zusätze 
dieses Reglements, welche den Gesetzen und dem öffent­
lichen Besten nicht zuwider, dagegen der Societät und 
ihrem Interesse zuträglich sind, nach genauer Prüfung 
und Mehrheit der Stimmen anzuordnen, und denen 
Direckipnen zur Nachachtung vorzuschreiben.

§» 33*

Die Oberdirection in Verbindung mit den Land- 
räthen und Kreisdeputirren bestimmt gemeinschaftlich, 

welche, von denen an erstere eingesandten Vorschlägen 
und Entwürfen, bey einer künftigen Versammlung der 
Interessenten in Vortrag gebracht werden sollen.

§- 34*
Sollte in der Correspondenz etwas vorkommen, 

welches zu einem wesentlichen Vortheil oder Nachtheil 
des Syjtems ausschlagen könnte, so wird die Ober- 
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direction dergleichen Sachen bis zur näheren Ueberlegung 
mit denen landräthen und Kreisdeputirten aussetzen.

§- 35*,

Die Oberdirection hat die Oberaufsicht über die 
sämmrliche Creditcassen, so wie über alle zu diesem 
Creditsystem gehörige jetzige und künftige allgemeine 
Fonds, und sie ist berechtiget, wo und so oft sie es 
nöthig findet, Cassenvisitationes anzustellen, und die 
Rechnungen zu untersuchen; allenfalls auch hierzu Com- 
missarien aus andern Unterdirectionen zu ernennen.

§. z6.

Wenn die verbundenen Gütherbesitzer bey einer 
allgemeinen Versammlung ansehnliche Darlehne aufzu­
nehmen für nöthig finden, so gehört die fernere Unter­
handlung und die Sorge für die Erhaltung der Gelder, 
— deren Verkeilung unter die Unterdirection, — 
Uebermachung der Zinsen an die Gläubiger u. si w. 
zu der Pflicht der Oberdirection, und finden alle die im 

6 ten Capitel festgesetzten Regeln für die sichere Auf­
bewahrung der Gelder auch hieselbst und in ähnlicher 

Art statt.

§* 37*

Sie führet ferner die Correspondenz in allen An­
gelegenheiten, die das Ganze des Systems, und das 

Allgemeine der Societät betreffen; kann auch, wenn 
sie solches nöthig findet, mit Zuziehung der Versamm- 
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lung der Landräche und Kriegsdeputirten die Ausschrei­
bung einer Versammlung der Interessenten, jedoch 

nach vochergegangener Anzeige mittelst Unterlegung an 
den Herrn Generalgouverneur, veranltalten.

§. 38» ч

Die Oberdirection ist schuldig, nicht nur allen 
Behörden des Rigaschen Gouvernements, denen die 
verbundenen Güther untergeordnet sind, Verzeichnisse 

derselben zur nöthigen Wissenschaft miczutheilen, sondern 
auch dem Convente von allem, was er zu wissen ver­
langt, Nachricht und Auskunft Zu geben; und da, 

wie schon oben §♦ 28. bemerkt ist, einem oder dem 
andern Theile, der sich bey der Entscheidung der Öoer- 
direction nicht beruhigen will, der Weg an den Convent 
offen gelassen ist, so ist es nothwendig, daß ein solcher 
Convent wenigstens zweymal im Jahre, das ist um 
Johannis und um Michaelis, statt finde; indessen mrrß 
aber, und mit Vorbehalt alles Rechts, doch der Ver­
fügung der Oberdirection Folge geleistet werden.

§♦ 39»

Der Oberdireckor und die Rathe werden von Einer 
Gouvernernentsregierung, der Secretair und die übrigen 
Subalternen aber vorr der Oberdirection nach den am 
Ende dieses Reglements befindlichen Formularen ver- 

eydet.
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П. Abschnitt.
Äon den UnterdirectLonen.

§- 40.
- Glieder der Unkerdireckion werden von den verbun­

denen Gütherbesitzern der Kreise, und aus diesen auf 
3 Jahre, und zwar dergestalt bey einer Versammlung 
der verbundenen Gütherbesißer durch Mehrheit der 
Utdrmien, welche von dem Oberkiechenvorsteher ge- 
sammlet werden, gewählet, daß zur Rigaschen Unter­
direction der Director und die AssessoreS aus dem letti­
schen Districte, zur dörptschen Nnterdireckion aber, der 
Dilector und die Assessoren aus dem ehstnischenDistricte 
zu nehmen sind, welche Wahl durch den Oberdirector 
dem Herrn Generalgouverneur mittelst Unterlegung 
bekannt gemacht wird.

Schriftliche Vota werden niche angenommen, son­
dern diejenigen, jo nicht persönlich erscheinen, werden 
so angesehen, als wenn sie für dieseSmal ihres Voti sich 
begeben haben; jedoch sind hievon alle in öffentlichen 
Diensten abwesende, oder auffer demDistricte wohnende 
Gather Besitzer, desgleichen diejenigen, die durch noto­

rische Krankheit gehindert werden, ausgenommen, und 
denen steht ds ftey, ihre Vota schriftlich einzusenden.

§♦ 4b
Nach geschehener Wahl wird das Wahlprotocoll 

von dem Oberkirchenvorsteher der OberdLrection Zuge- 
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stellet, um die Einrichtung der Unterdirection, und 
nach der zuvor dem Herrn Generalgouverneur davon 
gemachten Anzeige, die Verpflichtung der gewählten 
Glieder durch einen gehörig abzunehmenden Eid zu be­

werkstelligen.

§. 42.
Die Verrichtungen der Unterdirection bestehen 

überhaupt darinn, daß sie zuvörderst Sorge tragen muß, 
daß die Grundsätze des Systems in ihrem Districte 
genau beobachtet," alle dawider anstoßende Unordnun­
gen vermieden, und hingegen alles, was zur Ausnahme 
des Creditsyftems gereichen kann, befördert und aus- 

geführet werde.

§. 4).
Insbesondere aber gehöret vor diese Direction:

1) Die Untersuchung der von denenjenigen Güther, 
besitzem, welche ihre Güther mit Pfandbriefen 

belegen wollen, zu leistenden Sicherheit.
2) Die Unterschrift,^Zngroffation und Expedition 

der Pfandbriefe, nach Vorschrift des Reglements.
3) Die Taxation der mit Pfandbriefen zu belegenden 

Güther.
4) Die Einnahmen der Interessen aus ihren Di- 

stricten und deren Auszahlung an die Pfand- 
brieföinhaber: bey welcher von dem Rendanten 
eigentlich zu besorgenden Einnahme, einer von 
denen Assessoren die besondere Verwaltung der 
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Casse, und der zweyte die Beprüfung der Rech­

nungen zu übernehmen hat.
5) Die Betreibung aller Rückstände und die Be- 

würkung der dazu erforderlichen Sequestrationen.
6) Die Aufsicht auf die Sequestrationen und die 

Abnahme der Sequestrakionsrechnungen.
7) Eine genaue Aufmerksamkeit auf die Wirthfchaft 

der Gütherbescher, und bey bemerkten Unord­
nungen, woraus für die ganze Sociecät Nach- 
kheil und Unsicherheit entstehen könnte, eine 
schleunige Anwendung der nöthigen Gegenmittel.

44.
Der Unterdirector muß in seinem ihm untergeord­

neten Drstricte, d. i. in einem dazu gehörigen Kreise, 
mit Güthern angesessen seyn, und sich in guten Vermö- 
genöumständen befinden, wenigstens seine Güther nicht 
über die Hälfte des Werths verschuldet haben. Er 
muß vom Adel, von bekannter Rechtschaffenheit und in 
Affairen schon geübt, vornämlich aber mit der nöthigen 
Einsicht in die Landwirthschaft und Kenntniß von den 

besonderen Verfassungen und Umständen seines Districts 
versehen seyn , und in der Folge kann vorzüglich ein sol­
cher zum Unterdirector erwählt werden, der vorher 
schon Assessor in der Unttrdirection oderKrMsdeputirter 

gewesen ist»

§. 45*
Der Director muß wenigstens den größten Theil 



des Jahres sich in seinem Districte aufhalten, auch ohne 
vorgängige der Oberdirection geschehene Anzeige nicht' 
über acht Tage aus dem Districte verreisen, und wenn 
er durch Krankheit oder andere gültige Ursachen gehin­
dert wird, seinem Amte selbst vorzustehen, so muß der 
älteste Assessor inzwischen seine Stelle vertreten.

§, 46.

Der Director präsidirt in der versammleten Di­

rection, und ordnet alle Berathschlagungen und Ge­
schäfte derselben an.

§. 47»

Die Öberdirection richtet alle vorkommende Ver­
fügungen gerade an den Unterdireckor, und dieser ist 
berechtigt, wenn kein Verzug statt finden kann, auch 
ausserhalb der Sitzung das Nöthige vorläufig zu veran­
stalten, muß jedoch bey der nächsten Versammlung 
davon Anzeige machen, und seine Verfügungen recht­

fertigen.

§. 48.
Er muß die Correspondenz der Unterdirection 

fortwährend unterhalten, alle einkommende Eingaben 
und Pfandbriefe entgegen nehmen, erforderlichen Falls 
eine Taxation der Güther veranstalten, die Cassen des 
Districts, wozu die beyden AffefforeS und der RenLanc 
die Schlüssel haben, monatlich revidiren, und endlich 
aus die Canzleyofficianten und auf gute Ordnung in der
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Canzelley und Registratur eine beständige Aufmerksam­
keit verwenden.

§- 49-
Die Asseffores in der Unterdireckron müssen von 

Adel, in dem Districte der Direction angesessen, in 

guten Vermögensumständen seyn, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt auf ihren Gütern haben, wegen ihrer Recht­
schaffenheit und Erfahrung in gutem Ansehen stehen, 
und vornamlich von der Landwirthschaft urrd den Ver­
fassungen ihres Districts genaue Kenntniß besrhen.

> §. 50.
Diejenigen, welche durch Mehrheit der Stimmen 

die Wahl zu Assessoren in der Unterdirection getroffen 
hak, sind schuldig, sich diesenr Amte zu unterziehen, 
und können davon nicht anders als mit Einwilligung 
der wählenden Güther-besiher befreyet werden.

Als Entschuldigungöursachen werden bloß ange­
nommen:

1) Drey Vormundschaften, welche mit wirklicher 

Administration verknüpft sind.
2) Wenn jemand schon zweymal hinter einander 

Assessor in der Unterdirection gewesen, oder
3) Wirklich zu alt und unvermögend ist.

§. 51.
Die Unterdirection faßt ihre Beschlüsse lediglich 

nach der Mehrheit der Stimmen ab.
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§. §2.
Die Unterdirection versammelt sich jährlich Zwey- 

mal, 14 Tage vor dem jedesmaligen Interessen- Em­

pfangs- und Zahlungstermin, und continuiret ihre 
Sitzungen so lange, als es die Geschäfte erfordern, 
wozu besonders der Vortrag und die Revision der Taxen- 
und die B willnzung auch Ausfertigung der Pfandbriefe 
gehören. Ausserdem aber versammlet sie sich, so oft es 
die Visitation der Cassen, Berathschlagungen über 
Segueftrationen, und andere das Beste des Systems 
betreffende Geschäfte nothwendig machen, und zwar 
wenigstens des Monats einmal.

53-
Zu einem Unterdirectionsstcretair wird ein Mann 

erfordert, der sich die nöthlgen Rechtskenntnisse ver­
schafft haben, und in Geschäften bereits geübt seyn , in 
der landwirthschaft einigermaßen erfahren, im Rechnen 
wohl bewandert seyn, auch das lob einer regelmäßigen 

ordentlichen Conduite vor sich haben muß. .

§. $4»
VZer nach diesem Posten streben will, muß sein 

Gesuch dem Direckori übergeben, welcher dasselbe bey 
der nächsten Zusammenkunft der Direction vortragt; 
diese präsentirt ihn der Öberdirection zur Beprüfung, 
welche seine Kenntnisse, und besonders in den Vor­
schriften des gegenwärtigen Reglements, untersuche, 

und wenn er das erforderliche Zeugniß erhält, ibm
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alsdann eine ordentliche Bestallung ausferkigk, und 
auf das am Ende dieses Reglements befindliche Formu­
lar vereydet.

§- 55.
Er führet das Protocoll bey den Zusammenkünften 

der UnterdLrection, besorget die Correspondent des Di- 

rectoriv und der ^uu’cciion in allen die 'toocietüt betref­
fenden 'Angelegerrheiten, nicht weniger die genaue Füh­
rung der Gütherregister und die Eintragung des Erfor­
derlichen in dieselben , welche letztere, Verzeichnisse, 
der der Sociemt verpfändeten Güther und der darauf 

ausgefertigten Pfandbriefe nebst andern dazugehörigen 
Nachrichten, in sich fassen; und in welche nichts als in 
Gegenwart und mit Zuziehung der Direction, und bloß 
auf den Grund eines über die Eintragung oder Löschung 

aufgenommenen, und von den Gliedern unterschriebenen 
Protocolls, verzeichnet werden darf.

Ueber die ausgefertigten Expeditionen muß er ein 
besonderes Buch halten, und eine jede darinn nach der 
Nummer, dem Dato der Verfügung und der Ausferti­
gung, auch an wen sie gerichtet, und wenn sie abgegan­

gen ist, eingetragen..
Sammtliche Acten, sowohl Generalacten, die 

nemlich das System überhaupt und die Correspondenz 
enthalten, als auch Specialacten , die nemlich den Di­
strict betreffen, muß er in gehöriger Ordnung und ge­
heftet, paginirt und mit gehörigen Verzeichnissen versehen, 
unterhalten.
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Ueberhaupt ist er schuldig, sich allen ihm von dem 
Directors und der Unterdirection in deren Angelegenhei­
ten gemachten Aufträgen, ohne Widerspruch und mit 
allem pflichkschuldigenEifer und Treue, innerhalb dem Di- 
stricte der Direction zu unterziehen. Sein Amt dauret 
beständig; eö wäre denn, daß er seine Dim.ssion selbst 
suchte und erhielte, oder durch ein pfiichtwidrigeö Be­

tragen oder gänzliches Unvermögen seines Dienstes 
entsetzt werden müßte.

§. 56.
Der anzuseßende Rendant, zu welchem auch ein 

Mann von guter Führung und hinlänglicher Kenntniß 
im Rechnen, nothwendig ist, muß alle Gelder nach der 

von der Unkerdirection zu erhaltenden Alftgnation ein­
nehmen, auszahlen, zu Buch stellen und belegen.

Er muß die Einnahmen und Ausgaben der Zinsen 
besorgen, alle abzulösende Pfandbriefe oder ähnliche 
Documente, auf Anweisung der llnterdireetion, in 
Empfang nehmen, und damit geradeso verfahren, als 
eben von Einnahme und Ausgabe der baaren Gelder 
angeführet ist.

Er muß feine Rechnungen, Cassabücher und Regi­

stratur jederzeit in gehöriger Ordnung halten, und sich 
übrigens nach der ihm zu ertheilenden Instruction genau 
richten.

Er muß eine von derUnterdirection zu bestimmende 
verhaltnißmäßige Caution stellen, und sich bey dem 
Antritt jeines Amts durch Ableistung des am Ende des
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Reglements für ihn entworfenen Eydes, zur Erfüllung 
seiner Pflichten anheischig machen.

Sein Amt daurec beständig, es fey denn, daß er 
seine Dimission suchte und erhielte, ganz unvermögend 
würde, oder sich desselben durch ein pflichtwidriges Be­
nehmen unwerth machen sollte.

57-
Der Copilst und der Calfactor werden von der 

Unterdirection mit der äussersten Auswahl angenommen, 
instruirt, und in Eyd genommen.

Viertes Kapitel.

Von Ausfertigung der Pfandbriefe, und wie 
dabey gegenseitig zu verfahren.

§. 58.
Derjenige, welcher Pfandbriefe auf sein Guth ausfer­

tigen lassen will, muß zuvörderst sich mit einem voll­
ständigen Attestate aller darauf haftenden Schulden, 
stillschweigenden Hypotheken, Cautionen und anderer 

dergleichen dem Guthe obliegenden Verbindlichkeiten, 
sowohl vom Hofgerichte, als auch von demjenigen Land­
gerichte, in dessen Bezirk das Guth belegen ist, versehen.

§. 59.
Dieses Attestat überreicht derselbe dem Unter- 

directori mit einem Gesuche, zusammt allen Documenten 
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zur Begründung seines Besih- Rechtes, welche lehtere 
in beglaubter Abschrift bey derllnterdirectivn ausbewgh- 

ret werden.

§* 60.

Das Gesuch und die Documente legt der Director 
der nächsten Versammlung der Unterdirection zur Be- 
Prüfung vor: '

i) Ob von dem Suplicanten alles hinlänglich erwie­
sen ist, um ihm die gebetenen Pfandbriefe geben 

zu können?
2) Ob nach den Grundsätzen des Credit-Systems 

die Aufnahme einer Taxe nokhwendig sey, oder 

nicht? und

3) Wenn sie nicht erforderlich oder bereits gehörig 
bewerkstelligt ist, wie viel und bis zu welcher 
Summe demselben Pfandbriefe gegeben werden 
können? Dieses alles wird durch Mehrheit der 
Stimmen festgesetzt und verprorocollirt.

Der Erfolg diefer Beprüfung gnd das Protocoll, 
nebst den dazuLehörigen Documenten und Taxen, wird 
sofort an die Oberdirection mit einem Sentiment zue 
Entscheidung eingesendet.

§. 61.

Die aus jedes einzelne Guth zu expedirenden Pfand­
briefe müssen besondere Nummern, von Nr. 1. ab er­

halten.
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§. 62.
Zur unabweichlichen Regel wird festgesehk, daß 

einem Besitzer nur auf zwey Drittheile des wahren und 
anzunehmenden Werthes des Guthes, nachdem alle 
auf demfelben ruhende lasten und Abgaben bey d r Aus­
rechnung attendiret und von dem Werthe abgekürzet 
sind, Pfandbriefe bewilligt werden dürfen.

6z.
Die Pfandbriefe werden aufPergamenk mit beson­

ders dazu gestochenen Platten und lateinischen lettern 
abgedruckt; die eine Halste dieser Platten wird leer 
gelasten, um die erfolgten Interestenzahlungen darauf 
notiren zu können, und der Pfandbrief wird von dem 
Unterdirector und den Assessoren der Unterdirection 
unterschrieben, und das besondere Siegel der Unter­
direction mit Buchdruckerfarbe beygedruckt; so daß diese 
Pfandbriefe die aus dem beylicgenden Schema zu erse­
hende Gestalt haben.

§. 64.
Diese Platten müssen bey der Oberdirection mit 

der größten Sorgfalt, und unter den Siegeln sarumrli- 
cher Conventsglieder aufbewahrt werden, und dieje sorgt 
dafür, daß jedesmal in Vorrath eine gewisse Anzahl 
Exemplare auf Pergamenkbogen, in Gegenwart sammt- 
licher Conventsglieder abgedruckt werden, um solche 
den Unterdirectionen zur gehörigen Anwendung ausgeben 
zu können. In einem von allen Convents- und Ober-
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directions - Mitgliedern zu unterschreibenden Protocoll 
wird die Anzahl der Abdrücke verzeichnet, und die 
Oberdirection muß jedesmal dem nächsten Convente 
einen durch Äuitungen der Pfandbriefsnehmer veristcir- 
ten Bericht geben, in welcher Art die erhaltenen Ab­

drücke angewandt worden sind;-auch die übrig gebliebe­
nen in der Folge allemal in RkHnnNg bringen,

§. 65. •
Wann dann von der HberdLrection die Ertheilung 

gewisser Pfandbriefe einer ^lnkerdirection commiktiret 
worden; so werden zur Befolgung dessen, in Beyseyn 
sammtlicher Glieder der Rnterdireetion, die in den 
abgedruckken Exemplaren leer gebliebenen Plätze der 
Summe, des Namens des Kreises und des Kirchspiels, 
und der Nummer Yes Guths, durch den Secretair aus­
gefüllt, und ssmmtliche Exemplare, wie 63. gesagt 
ist, unterschrieben und untersiegelt,

§♦ 66f
Sobald dergleichen in hinlänglicher Zahl verfertigt 

sind, so werden diejenigen, welche bey einem HofgerichL 
zu ingroffi'en sind, auf eine sichere Art, und zwar 
sowohl mit einem gehörigen Verzeichnisse, als auch mit 
einer von dem Guthsbesitzer in duplo ausgestellten 
schriftlichen Declaration, daß die Jngrossakion auf sein 
Gesuch und mit seiner Bewilligung bewürkt werde, wo­
von ein Exemplar der Gerichtsbehörde zu übergeben, 
das andere aber aä uera zu nehmen ist, an die Ober-

3



34

direction versendet, welche die erforderlichen Jngrof- 
sationen dergestalt besorgt, daß solche unverzüglich und 
auf die Rückseite des Pfandbriefes, in gehöriger Be­
weisform attestirt werden, und sie sodann an die Unter- 

directionen auf eine stchere 2(1*С zuruckfendet.

§. 6?-
Wenn solchergestalt die Pfandbriefe erpediret sind, 

auch die Eintragung derselben in die Gütherregister in 
Gegenwart aller Glieder verrichtet ist, so muß die Aus­
lieferung zu eigenen Händen des Pfandbriefnehmers ge­

schehen, und sollen die Pfandbriefs keinem dritten ver­
abfolgt werden, es ware denn, daß er sich durch eine 
gerichtlich attestirte Specialvollmacht zu deren Empfang 

legitimiren könne.

§. 68. _
. Was den Fall betrift, wenn bereits existirende 

ingrossirte hypothecarische Obligationen in Pfandbriefe 
umgeschrieben werden sollen, welches mit Genehmigung 
beyder interessrenden Theile wohl geschehen mag; so 
wird es damit eben so gehalten, wie bey neuen Pfand­
briefen, nur daß sothane Umschreibung in den Hypothe­
kenbüchern deS Hofgerichts oder der Landgerichte bey der 
umgeschriebenen Post selbst, besonders bemerkt wird, 

und die Auslieferung des Pfandbriefes nicht anders als 
gegen Herbevschaffung der alten hypothecarischen Obli­

gation, welche alsdann caffirt wird, geschehen kann; 
folglich der Pfandbrief so lange bis die Auswechselung 
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direction aufbewahret werden muß. -

69.
Bey Umschreibung der alten Obligationen ist vor­

züglich darauf zu sehen, daß weil die Pfandbriefe nur 
auf zwey Drittheile des Werths eines Guthes erkhejlet, 
und die Interessen derselben mit einer ganz vorzüglichen 
Pcomtitüde bezahlt und beygetrieben werden sollen, zu 
Vermeidung aller mit hypothecartschen Forderungen 
entstehenden Verwickelung und daraus zu besorgenden 
Anordnungen, keine anderweitige Hypothek einem privi- 
legirten Pfandbriefe verstehen möge;. emfolglich jeder 

Schuldner, wenn er eine nachgesetzte Hypothek umschrei­
ben lasten will, nicht weniger, wenn er hinter den 
bereits eingetragenen Hypotheken einen neuen Pfandbrief 
erhalten will, zuvörderst die gleichmäßige Umschreibung 
dieser vorstehenden Hypotheken bewürken müste.

§» 70. .
Was übrigens Eheyertrage, väterliche oder müt­

terliche Güther der Krnder erster Ehe, Cautiones, vor­
züglich zugestandeneö Vermögen, gegenseitige ^Abma­
chungen und andere dergleichen in die Hypothekenbücher 
eingetragene obliegende Verbindlichkeiten der Güther, 
welche nicht eigentliche Darlehne find, betrift; so müssen 
solche zwar, wenn sie auf die ersten Zweydrittheile stehen, 
bey Bestimmung des Ouanti, auf dessen Höhe Pfand­
briefe zu ertheilen sind, mit inRechnung gezogen werden.
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Einer wirklichen Umschreibung bedarf es aber alsdann 
erst, wann sich der Fall ereignet, daß Interessen davon 
bezahlt werden müssen; und dann muß es damit, wie 
mit andern vorhergegangenen ingrossirten Õbligationen, 

gehalten werden.
Alle etwanige Nachrechnungen, welche Vormün­

dern gemacht werden könnten, sind auS den letzten Drit­
theil des Werths ihrer mit Pfandbriefen belegten Haa- 
cken Landes zu ersetzen. -

§. ?r.
Es steht einem jeden frey, sich auf seine Güther, 

ohnerachket er darauf wirklich keine Schulden hat, 
Pfandbriefe in Vorrath auöfertigen zu lassen, die er 
entweder auf einen künftigen Nothfall bey sich behalten, 

oder in das Publicum zum Cours bringen, oder der 
Societät selbst aufkündigen kann, welche dieselben eben 
so gut, als diejenigen, die ihr von andern Creditoribus ' 
aufgekündigt werden, durch baare Bezahlung abzulösen 
schuldig ist.

72.
Wenn der Eigenthümer eines Pfandbriefes densel­

ben durch ein darauf zu setzendes Privatzeichen gegen 
Entwendung sichern will, so steht ihm solches zwar frey, 
und ein Elches Privatzeichen hat die Würkung , daß 
derjenige, welcher einen solchen Pfandbrief ohne aus­
drückliche Bewilligung des Bezeichnenden an sich löset, 
bey entstehendem Streit, für einen unrechtmäßigen
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Besitzer geachtet wird; jedoch muß derjenige, der sich 
einer dergleichen Privacbezeichnung eines Pfandbriefes 
angemaßt hat, solchen, wenn er ihn wieder in derr 
Cours des Publici zurückbrrngen will, zuvor bey der 
Unterdireckion einreichen, damit er von selbiger auf 
des Bezeichners Kosten umgefertiget werden könne.

Wer sich diesem nicht aussetzen will, dem steht 
frey, nach Inhalt des ioi. §. seine Pfandbriefe ent­
weder bey der Unterdirection zu deponiren, oder von 
ihr äusser Cours setzen zu lassen.

§. 73»

Die Glieder sowohl als die Officianken der Di^ 

rection sind schuldig, wenn ihnen die Entwendung oder 
der sonst zufällige Verlust eines Pfandbriefes bekannt 
wird, darauf zu sehen, daß bey der Präsentation dieses 
Pfandbriefes derjenige, welcher denselben zur Zahlung 
präsentiret, bemerkt, und dem ersten Eigenthümer 

desselben, zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame, davon 
schleunigst Nachricht geben werde.

§. 74.

Ein bloß schadhaft gewordener Pfandbrief muß 
gegen Erlegung der Expedilionö- und Eintragungs­
gebühren erneuert, und der schadhaft gewordene bey der 
Ueberlieferung des neuen zernichtet, und daß solches 
geschehen, mit specieller Anzeige des Pfandbriefes, denr 
Protocolle einverleibec werden.
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Fünftes Kapitel.

Von Ausnehmung der Taz'en und wie dabey 
zu verfahren.

§» 75*

Wenn es notorisch und nicht dem geringsten Zwei­

fel unterworfen ist, daß ein Guth feine würklich besetzte 
alte Revifronshaackenzahl nebst hinlänglichen Apperti- 
nentien, und eine erforderliche Bauerschaft hat, in 
gehöriger Cultur erhalten, uuö nach den Regeln einer 
ordentlichen Oeconomie disponirt wird; so soll ein sol­
cher Revisionshaacken mit Inbegriff der, zu dem Guthe 
gehörigen HofeSfelder und Länder rc. zu dreytausend 
Reichsthaler oder viertausend und funfstg Rubel S.M. 

taxirek, einfolglich auf einen solchen Revisionshaacken 
entweder zweytausend Reichsthaler Alberts, oder zwey- 
rausend sieben hundert Rubel S. M. nach Erfordern 
des Guthsbesitzerö, als zwey Driktheile des ganzen 
Werths eines solchen HaackenS, PfaM)briefe gegeben 

werden; und in einem solchen Fall bedarf es keiner 

genauen Schätzung.

§. 76.
Wenn sich über hiebey das geringste Bedenken 

findet, oder die Glieder der Unkerdirection von den vor­
beschriebenen Umständen eines solchen Guthes keine hin­
längliche Wissenschaft haben sollten, oder der Besitzer 
einen ungleich höher« Werth, unwidersprechlich erweisen 
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zu können behauptet, so ist eine genaue Schatzung des 
Werths des Guths nach dem sichern Ertrage desselben, 

unumgänglich erforderlich.

§♦ 77-
Wenn denn nun wider das Recht des Besitzes 

nichts ein zuwenden, und nur die Ausnahme einer L.ape 
beliebt worden ist; so ertheilet der Unterdirector den zu 
ernennenden Commissariis den erforderlichen Auftrag 

dazu, und diese vereinigen sich mit einander wegen eines 

Termins.

§. 78.
Die Commission besteht sodann aus einem Assessor 

der Unterdirection, dem Kreisdeputirten und einem im 
Kreise angesessenen Edelmann von erforderlicher Fähig­
keit, wovon letztere, da selbige keine bestimmte Gehalte 
haben, so lange die Commission wahret, tägliche Diäten 
erhalten; daöProtocoll dabey führet derUnterdirectionö- 

Secretakr.
Hiebey ist von dem Unterdirectore mit besonderer 

Sorgfalt darauf zu sehen, daß diese Glieder weder unter 
sich, noch mit dem Besitzer des abzuschätzenden Guthes 
in einigen Familienverbindungen stehen, und so sich sol­
ches ereignet, muß derselbe andere dergleichen Personen 
aus benachbarten Kreisen, die nicht weniger rechtschaffen 
und sachkundig sind, requiriren, welchem Geschäfte sich 
niemand, der auf öffentlichen Beyfall 'Anspruch machen 
will, ohne gültige Hindernisse entziehen dars.
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§- 79-
Dey klemm Güthem, deren ganzer Werth nach 

einer ohngefahren Schätzung nicht über 5000 Reichs­
thaler oder 6750 Rubel Silbermünze betragt, ijr die 
Bestellung nur eines Taxationscommissarii und die 
Beygebung eines Protocollführerö aus der Canzetley 

hinreichend.

§. 80.
D-r Termin ist demjenigen, der die Taxe feines 

Guthes aufnehmen lassen will > vier Wochen vorher 
bekannt zu machen, damit er sowohl die nöthigen Hülss.- 

mittel zur Untersuchung des Guthes in Bereitschaft hal­
ten, für die freye Beköstigung der Commiffarien Ver­
anstaltung machen, als auch den Vorfpann für die Com- 
missarien besorgen könne. Wenn letzteres nicht geschieht, 

so muß er sich alsdann eine Bezahlung von zwey Kop, 
auf jede Werst für ein Pferd, dessen sich die Taxatoreö 
bedient haben- gefallen lassen.

§. 8U
Aus allen durch die Taxation gefundenen Einnah­

men, zum voraus gefetzt, daß solche keinen Zweifeln 
unterworfen sind, wird eine Summe formiret, und 
aus dieser zu fünf Proeent ein Capital, als der ganze 
Werth des Guthes, angenommen, für dessen Zwey^ 
dpittherle Pfandbriefe gegeben werden können.

8- 82.
Bey Aufnahme der Taxe Muß genau nach diesen 
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entworfenen Grundsätzen verfahren werden, und keinem, 
dessen Guth taxirt wird, steht es frey, zu verlangen, daß 
irgend eine Einnahme, auch wenn sich deren mehrere 
und nicht bloß zufällige bey einem Guthe befinden, аиё* 
gelassen werde.

83*
Die aufgenommenen Taxen müssen die Commifi- 

sarii unter ihrer gemeinschaftlichen Unterschrift ohne 
allen Verzug an den Director einsenden, und wenn 
etwa bey dem Glrthe ein und anderer besonderer Um« 
»stand vorwaltet, darüber besonders mit berichten.

§. 84«
JstemeTaw allzuhoch ausgefall««, uitb es erwachst 

der Societat daraus in der Folge ein Nachtheil, so muß 
untersucht werden, ob solches von der Behandlung der 
Taxatoren, welche unrichtige Satze angenommen, und 
die ihnen vorgeschriebene Regeln überschritten haben, 
oder ob es von emeL. Unrichtigkeit in diesen Regeln 
selbst herrühre.

Im erster» Falle würden diejenigen Taxatores, 
durch deren Stimmen eine Taxe unrichtig ausgenommen 

Ware, allen daraus erwachsenden Schaden vertreten 
müssen, und es stehet daher in einem dergleichen Falle 
jedem nicht beystimmenden Mitgliede frey, seine Mey-^ 

nung mir Einführung seiner Gründe zum Protocol! zu 
geben, und sich dadurch gegen künftige Mitvertretung 
zu. sichern.
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Im andern Falts aber würde der Schadenfta^d 

das 2tllgemeine creffen müssen.

§. 85- ,
Die ausgefundene Taxe wird dem Besitzer lang- 

ssens binnen vier Wochen , von dem ^.age der ersien 

Sitzung der Commission an, mitgetheilet, und wenn 
dieser sich durch dieselbe beschwert zu seyn erachtet, so 
steht es ihm frey, seine Einwendungen gegen die Taxe 
längstens binnen 14 Tagen vor der nächstfolgenden Ver­
sammlung der Unterdirection anzuzeigen, welche sodann 
eine neue Commission verordnet, und wenn der Be­

sitzer verliehret, so tragt dieser sammtliche Kosten; wenn 
aber von Seiten der vorigen Taxatoren eine vorsetzliche 
Unrichtigkeit oder Partheylichkeit vvkgefallen seyn sollte, 
so verliehet der Assessor eines Jahres Gehalt, und der 
Deputirte nebst dem adelichen Besitzer die genossene 

Diatengelder.
§. 86.

Die aufgenommenen und festgesetzten Taren wer­
den gleichfalls derOberdireccion zugesandt, und daselbst, 
so wie in den Unterdirectionen, unkerm Siegel aufbe- 

wabret, und ohne eigentliches Bedürsniß nicht vorgezeiget.

Sechstes Kapitel.

Von Einzahlung der Interessen^ von den 
Pfandbriefen der Societat.

§. 87.
Die Interessen für die Pfandbriefe werden von den 
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Gutheröesißern in halbjährigen Terminen, nach Inhale 

des 6ten§. und also zwischen dem 2oftenJunii und dem 
isten Julii, und zwischen dem Mten und 24sten De­
cember, aerade an die Unterdirectionen bezahlt, welche 
für deren Vertheilung unter die Briefsinhaber Sorge 

tragen.
§. 88. e

In den bestimmten Tagen zur Jntereßeneinnahms 

setzet die Unterdireckion gewisse Stunden fest, wo sie 
die Einnahme der Interessen verrichten will, und in 
diesen Stunden bringen die Schuldner entweder persön­
lich, oder durch einen Abgeschickten, oder mit der Post, 
ihre Jnteressengelder ein, welche sodann von der Unter­

direction angenommen, von dem Rendanten in Gegen­
wart der Glieder gezahlet und in den in einem Gewölbe 
stehenden Jnteressen-Depositalkasten verwahrlich nieder­

gelegt werden»
1 §» 89.

Dieser Kasten muß von Eisen, wenigstens von 

Eichenholz, stark mit Eisen beschlagen seyn, und drey 
besondere Schlüssel haben, welche unter die beyden 
AffessoreS und dem Rendanten vertheilet werden, der­
gestalt, daß keiner von ihnen ohne die andern beyden 

Zur Casse gelangen kann.

§. 9^
Äusser der Zeit der Sitzung darf weder der Di­

rector, noch ein Assessor, vielweniger aber der Rendant, 
einige Gelder annehrnen, sondern sie müssen diejenigen. 
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die sich bey ihnen melden, auf die Zeit, wenn die Di­
rection versammelt seyn wird, bestellen.

§. 91.
Die mit der Post eingesendeten Gelder, welche 

allemal frankirt seyn müssen, werden zwar an den Di­
rector addressirt, von diesem auch der Empfangsschein 
unterschrieben, dieser darf aber dergleichen ihm behändigte 
mit Geld beschwerte Briefe, Beutel oder Packen nicht 
eher, als in Gegenwart der Glieder, erbrechen, damit 
die Gelder sofort, ob sie richtig, nachgezahlet werden 

können.
§. 92.

Die Bezahlung der Interessen muß nach Inhalt 
der Pfandbriefe, entweder in vollwichtigen ganzen 
Reichsthalern Alberts, unter welchen nur zwanzig Pro­
cent der Usance gemäß, gute halbe Reichsthaler oder 
viertel Reichsthaler seyn können, oder in ganzen silber­
nen Rubelstücken geschehen, und diese Zahlungen müssen 
allemal in klingendem Gelde erfolgen, weshalb daöey 

keine Anweisungen oder Gegenrechnungen statt finden.

§• 93*
So wie die Einzahlung einer Post geschieht, wird 

solche von dem einen Assessor in das Protocol! und von 
dem andern in die Eontrolle, von deni Rendanten aber 

in die Rechnung, die er führt, eingetragen; und den 
Schuldnern werden über die eiilgezahlten Gelder gedruckte 
Ö-^itungen ertheiler, welche von denDirectionöasie^oren 



45

unterschrieben, und von dem Rendanten ausgefüllt und 
mit unterzeichnet sind; diese Quitungen werden numme- 
rirt, und die Nummern sowohl in dem Protocol! al§ 
in den Rechnungen mit eingetragen. '

§. 94­

In dem Protocol! werden die Zahlungen hinter 
einander, so wie sie geschehen, ausgeführt, und die 
Summe, der Name des Zahlers, das Guth, dessen 
Pfandbriefe sie betreffen, und die Nummer der Quitung 
darin bemerkt; beim Schluß einer jeden Sitzung wird 
das Protocol! mit der Controlle zusammen gehalten, 
und von den beyden Assessoren unterschrieben.

§. 95*

Was die Rechnungen anbetrift: so wird dazu ein 
besonderes Buch, und in selbigem eine hinlängliche An­
zahl von Blättern für jedes Guth bestimmt. Es muß 
also gleich bey Eröfnung der Sitzung, aus dem Güther­

register extraHirt werden, auf was für Güther, und 
wie viel Pfandbriefe auf jedem Guthe haften, wie viel 
folglich von jedem an Interessen einkommen solle. Bey 
erfolgender Zahlung aber wird sogleich eingetragen, wie 

viel darauf bezahlt worden.

§. 96.

Die Controlle wird auf eben die Art geführt, und 
gleich dem Rechnungsbuch und Protocol!, beym Schluß 
einer jeden Sitzung in den Deposualkasten verschlossen.
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§» 97»
Der Director muß auf diese ganze Jnteresscnzah- 

IkMgen ein wachsames Auge daden, auch darauf sehen, 
daß überall vorschriftmaßig zu Werke gegangen, und 
und allen zwischen den DirectionSgliedern und Interes­
senten etwa entstehenden Dlfferentien nach den Grund­
sätzen dieses Reglements abhelfliche Maaße ertheilt werde.

- §. 98.
. Mik Ablauf der 'zehn Tage, und also mit dem 

ersten JuliL und dem vier und zwanzig^en ^ ?cen,-'er, 
müssen sammtliche Interessen in der Casse beysammen 
seyn, und haben alsdann die Restancen ohnfehlbare 
executivische Beykreibung nach Maaßgaöe des achten 

Capitels zu gewärtigen.

Siebentes Kapitel.

Don Attszahlung der Interessen an die 
Pfandbriefsmhaber.

. §<99*

©ie Entrichtung der Interessen an die Pfandbriefs­
inhaber geschieht zwischen dem ersten und zehnten Julii, 
und zwischen dem zweyten und eilften Januar an die 

Präsentanten der Originalpfandbriefe ohne die mindeste 
Ausflucht und Verzögerung, und zwar nach Erfordern 
der Gläubiger, entweder in der rigafchen oder in einer 
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andern Direction, als weshalb sich diese des nöthigen 
Geldvorrathes wegen zrr vereinbaren und zu berechnen 

haben. -
-- §. ICO.

Welcher Gläubiger sich nicht binnen diesen Termi­
nen zum Empfange seiner Interessen meldet, muß sich 
gefallen lassen, allemal bis zlrr nächsten monatlichen 
Versammlung zu warten, da alsdann die Interessen 
gegen Vorzeigung des Pfandbriefes atrögezahlk werden 
müssen.

' §. IOI.

Wenn jemand der Nothwendigkeit, seinen Pfand­
brief bey jedesmaliger Jnteressenerhebung vorzuzeigen 
überhoben seyn will, so kann derselbe um Ertheilung 
einer Recognition, wogegen hinkünftig sothane Interes­
sen zahlbar seyn sollen, bey der Unterdireckion Ansu- 
chung thun. Hierunter kann ihm nun auf zweyerley 
Weise gewillfahret werden, nemlich entweder:

i) daß er seine Pfandbriefe in Händen behalte, oder 
2) solche ad depositmn der Unterdirection übergebe.

Im ersten Fall wird die Recognition auf bloße 
Erhebung der Interessen von dem ausdrücklich darin zu 
benennenden Pfandbriefe gerichtet; die Pfandbriefe 
selbst aber werden auf der Rückseite mit der Registratur 
dahin versehen:

daß darauf keine Interessen anders, als gegen Vor­
zeigung einer besonders darüber ertheilten Recognition, 

. gezahlet werden. ■
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Will nun in der Folge der Ausnehmer einer solchen 
Recognition seine Pfandbriefe wiederum in gewöhnlichen 
Cours gesetzt haben, so muß er die Recognition benebst 

dem Pfandbriefe zur Stelle bringen; erstere wird caßirt 
und, daß solches geschehen sey, auf dem oder den mit 
übergebenen Pfandbriefen anderweitig regiftrirt; mit 
der Bemerkung, daß also nunmehro der Pfandbrief 
wiederum seinen Cours, wie vorhin, erhalten; wobey 
zugleich auf demselben die inzwischen bezahlten Interes­

sen nachzutragen sind.
Im zweyten Fall hingegen bedarf es in der Regel 

keiner auf der Rückseite der Pfandbriefe zu setzenden 
Bemerkung, sondern solche werden ad depositum ge­
nommen, und der Deponent erhält eine förmliche Depo. 

' sitalrecognition, wogegen er zu seiner Zeit, Inhalt 
dieser Recognition, nicht nur die Pfandbriefe zurück­
fordern , sondern auch inzwischen die davon fälligen Zin­
sen in den gewöhnlichen Terminen erheben kann; und 
wobey auf den zurück zu gebenden Pfandbriefen hie ge­

zahlten Interessen nachgetragen werden,

K,
In Ansehung des Verfahrens hey der Auszahlung 

selbst, der Führung der Protocolle, der Rechnungen 
und der Controlle wird es durchgehends so gehalten, wie 

im vorigen Capitel bey der Einnahme verordnet worden.

§. 103.
Statt der Quitung werden die bezahlten Interessen 
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auf dem Pfandbriefe abgeschrieben. Diese Abschreibung 
geschieht aufdie leergelaßene Halbseite deö Pfandbriefes 
mittelst eines scharfen Stempels, durch welchen die 
Worte Johannis 18. ♦ und Weihnachten 18. . mit 
Buchdruckerfarbe beygedruckt, die übrigen die Jahrzahl 
erfüllende Ziffern aber mit Dinte hinzugeschrieben wer­
den , und hierdurch wird ein vollständiger Beweis der 
erfolgten Bezahlung gegen den Briefsinhaber bewürket: 

sodaß die solchergestalt einmal abgeschriebenen Interessen 
unter keinerley Vorwand weiter gefordert werden können.

§. 104.
Wenn jemand seine Interessen von einem Termine 

nicht «bfordern, sondern solche aus einer oder der andern 
Ursache bis zum folgenden liegen lassen wollte, um als­
dann die Interessen zweyer Termine zugleich zu heben: 
so stehet ihm solches zwar frey, er muß aber der Unter­
direction genaue Anzeige davon machen, damit solches 
gehörig notiret und die Summen dazu besonders abgele- 
get werden können; jedoch darf kein Gläubiger sich die­
ser Vergünstigung langer als für zwey Termine bedienetl, 
und wenn das Geld auch schon für den dritten Termin 
durch Veranlassung des Pfandbriessinhabers liegen ge* 
blieben seyn sollte, so muß er sich gefallen lassen, ein 
halb Procenr von diesen Geldern für die Aufbewahrung 
bey der Credicrasse zu lassen.

§. 105.
Wenn ein Pfandbrieföinhaber selbigen nicht per­

4
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sönlich präftntiren will, so ist ihm erlaubt, solchen an 
die Unterdirection einzusenden, und dieselbe zu ersuchen, 
die Interessen darauf abschreiben, und ihm das Geld 
nebst seinem Pfandbriefe, jedoch auf seine Gefahr und 

Kosten, übermachen zu lassen.

H. 106.
Was endlich diejenigen Pfandbriefe betrifft, die 

ein Besitzer sich etwa in Vorrath ausfertigen lassen, 
oder die er durch Bezahlung an sich gelöset und noch 
nicht caffirt hak, so muß derselbe nicht nur, daß er die­

sen oder jenen Pfandbrief selbst besitze, der Unterdirection 
anzeigen, sondern es müssen auch auf solchem zur Ver­
meidung aller Unterschleife und Unordnungen, so wie 
aufjeden andern zur Präsentation gebrachten, die In­

teressen abgeschrieben, und in der Einnahme sowohl als 
Ausgabe, als von und an den Besitzer selbst bezahlt, 
aufgeführt, imgleichen die gewöhnliche Quitungsgebühr 

dafür bezahlt werden.

§. 107,
Wer hievon befreyt seyn will, muß die in seinen 

Händen habende Pfandbriefe, so lange er dieselben nicht 
unter das Publicum in Cours zu bringen gedenket, bey 
der Versammlung der Unterdirection in ein Paket unter 
seinem Siegeleinschlieffen, und solche gegen einen von 
dem Directore auszustellenden Revers ad depositum 
her Unterdirection geben, in welchem Fall es sodann 
keiner Präsentation bedarf, sondern in den Rechnungen 
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nur bemerkt wü d, daß sich dieser Pfandbrief für Rech­
nung des Schuldners in deposito befinde; und wenn 
ein dergleichen Pfandbrief wieder heraus und Ln Coury 
kommen soll, so müßen alsdenn die Jntereßen sammtlicher, 
feit seiner Ausfertigung bis dahin verlaufenen Termine, 
gegen eine Quitungögebühr abgeschrieben werden; denn 
der bloße Besih eines Pfandbriefes ist hinlänglich, 
jemanden zum Empfange der Interessen zu rechtfertigen.

Achtes Kapitel.

Von der executiven Beytreibung der zurückgeblie­
benen Interessen, und wie dabey zu verfahren.

loZ.
Es ist einer von den Hauptgrundsaßen des Credit-Sy­

stems, daß den Pfandbriefsinhabern die fällige Inte­
ressen an den bestimmten Terminen, in der Stunde, da 
sie ihre Pfandbriefe präsentiren, ohne die mindeste Aus- 

siucht oder Verzögerung bezahlt werden müssen; und 
damit die Societät dieser Verbindlichkeit Genüge leisten 
könne, so ist nothwendig:

r) Daß die Schuldner ihre Interessen in die Cassa 

accurak einzahlen, und wenn sie damit Zurück­
bleiben, solche durch die prompteste Executions- 
mittel aus dem Guthe beygetrieben werden.

2) Wei! aber auch Falle vorkommen können, wo ein 
solcher Schuldner, nicht ohne die offenbarste Un­
billigkeit, mit der Execution zu übereilen seyn 
würde; so muß festgesetzt werden, was solches 
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eigentlich für Fälle sind, und wie in denselben zu 

verfahren sey?
Endlich ist

3) sowohl alsdenn, wenn dem zurückbleibenden 

Schuldner eine Nachsicht »erstattet, als wenn 
mit der Execution gegen ihn verfahren wird, als 
wodurch die Rückstände nicht allemal so prompt, 
wie es die Nothwendigkeit der Sache erfordert, 
herbeygebracht werden könne, darauf vorzuden­
ken, wie die Societät zu dem nöthigen Vorschuß, 

um dergleichen Ausfälle zu ersetzen, gelangen solle.

Erster A b s ch n i r r.

Von Beytreibung der Jnteressenrückstände 
durch die Seguestrativn.

§. 109.
Wenn der zu Einzahlung der Interessen bestimmte Zeit­
raum um Johannis und Weihnachten verflossen ist, so 
müssen die Unterdirectionssecretaire und der Rendant 
sofort aus ihren Rechnungen ein Verzeichnis der Restan­
ten mit den Summen, welche sie noch entrichten sollen, 
ausfertigen, und dieses Verzeichniß der Unterdirection 
vorlegen. Auf diese Anzeige requirirt sofort die Unter­
direction das gehörige Ordnungsgericht zur Sequestra­

tion des Guthes, welches solche unaufhältlich und ohn- 
geachtet aller Einwendungen und Klagen des Exequiren- 

den bewerkstelligen muß.
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Die Beywohnung der Sequestration wird dem 

Kreisdeputirten von derUnterdirection aufgetragen, und 
die Sequestration bestehet in gänzlicher Abnahme der 
Mrthschast und deö auf dem Guthe zurWirthschaft be- 

stndlichen Inventar«, und in Uebergabe alles dessen, an 
den committirten KreiSdeputirten; welcher das Guth, 
wenn aufdemselben ein tüchtiger und recht^chasfenerVer­
walter vorhanden ist, diesem zur Administration, Um­
standen nach, vornehmlich wenn das beyzutreibende 
Quantum nicht sehr beträchtlich ist, für einen verhalt- 
nißmaßigen Lohn zur Verwaltung übergeben und dazu 

gerichtlich verenden kann.
Ist dieses aber nicht thunlich, so muß der Con:- 

missarius sofort einem andern geschickten und ehrlichen 
Wrrthschaftsverstandigen die Administration gleichmäßig 
für einen Lohn unter Vereydung anvertrauen.

Und damit man dergleichen allemal im Nothfall 

bey der Hand habe, so müssen sich die UnterdirectoreS 
uiib Assessoreö bey Zeiten um die Kenntniß solcher Leute 
bewerben.

§. in.
Das Protocol! von der gerichtlichen Verhandlung, 

in welchem das Inventarium specificirt seyn muß, wird 
vom Ördnungsgerichte der Unterdirection zugestellet.

§. 112.
Dem eingesetzten Sequester wird bey der Ueber- 

gabe der Wirtschaft nebst der Specisication des Jnven- 
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tarii auch eine besondere Instruction, wie er sich verhal­
ten solle, von dem Commiffario ertheilet. Zu dem 
Ende müssen von jeder Unterdirection vorläufig derglei­
chen Jnstructiones entworfen und der Oberdirection zur 
Revision ein.gesandt werden, welche in der Folge nach 
Beschaffenheit der besonder» Umstande dieses oder jenes 
Guthes einzurichten sind.

§. uz.
Dem zum Exequirenden kann die Wohnung auf 

dem Guthe, wenn hinlänglicher Platz vorhanden ist, 
gelassen werden. Er muß sich aber anheischig machen, 
daß er den Sequester in der Bewirthschaftung auf keine 
Weise stören wolle; widrigenfalls er auf die erste ge­
gründete Beschwerde ausgesetzt wel'den muß.

• §.114.
23^ der Einsetzung des Sequesters muß der Com, 

missariuö zugleich die Umstände des Guthes und die 
- Verfassung der Wirehfchaft untersuchen, auch wenn er 

solche in einem verfallenen Zustande findet, an die 
Unterdirection darüber besonders berichten.

f §. 115.
Dem nachstbenachbarten dazu fähigen Guthsbesitzer 

wird die Aufsicht über ein dergleichen sequestrirtes Guth 

von der Unterdirection übertragen, und ein solcher darf 
sich der Uebersrehmung derselben nicht entziehen. Ein 
Kreisdeputirter kann aber dazu nicht anders genöthiget 

werden, als wenn gar kein anderes Mittel, die Sache 
zu reguliren, übrig ist; zumal ihm ohnehin ein Geschäft 
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bey allen dergleichen Sequestrationen in. seinem Kreise 

obliegt. UebrLgenö soll nach geendigter Sequestration 
von der Unterdirection beurtheilt werden, was diesem 
benachbarten Guthöbesitzer Curatoribonorum für 
seine Bemühungen nach Beschaffenheit der Umstände, 
der Wichtigkeit des Guths, und seines bewiesenen Fleis- 
ses, für eine Entschädigung bewilligt werden solle.

§. n6. ,
Dieser Curator bonorum muß die Wirthschäfk 

fleißig untersuchen, und den Sequester dazu anhalten, daß 
er solche ordentlich und seiner Instruction gemäß, betreibe.

§. 117.
Der Sequester muß die monatlichen Verschlage 

an Ihn übergeben, welche er revidirt, Erinnerungen 
dagegen, wo eS nöthig, formirt; den Sequester mit 
seiner Verantwortung vorläufig ad Protocollum ver­
nimmt, und endlich alles zusammen dem Unterdrrectori 

ad Acta einsendet.
§. HZ-

Gleichergestalt muß der Sequester anhalten, daß 
er das mit dem Schluffe eines jeden Monats vorhandne 
baare Geld an den Director abliefere, und sich mit 
einer Quitung desselben legitimire. .

119.
Die Sequestration dauret so lange, bis die rück­

ständigen Interessen, die aufgelaufenen Kosten, und 

dasjenige, so etwa bey einem verschlimmert gewesenen 
Zustande des Guthes, zu Wiederhetsstellunq desselben 
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verwendet worden, beygetrieben ist; worauf der Seque­
ster abgenommen, und die Rückgabe an den Bescher 
von dem ehemaligen Commistarro durch das Ordnungs­
gericht von dem Unterdirector veranstaltet wird.

§. 120.
Wenn von einem Schuldner dreymal hinter einander 

die Interessen solchergestalt haben beygetrieben werden 
müssen, und derselbe sich nicht zu einemVerkaufentschliestt, 
oder aufeine anöereArt hinlanglicheSicherheit bestellt, daß 
die Societat den Unannehmlichkeiten einer wiederholten 
Sequestration nicht ferner auägeftht werde; so kann die 

Unterdirection auf einen Concursum Creditorum des 
Schuldners gehörigen Ores dringen, und das Guth zu 
einem öffentlichen gerichtlichen Verkauf bringen lassen.

§. 121.
Die Abnahme der jährlichen, fo wie der endlichen 

Schlußrechnungen, geschiehet von dem Commissario, 
welcher den Sequester eingesetzet hat.

Und diese Rechnungen müssen dergestalt reguliret 

werden, daß deren Abnahme kurz vor der Zusammen­
kunft derUnterdirection erfolgen, und der Commissariuö 

auf selbiger von dem Befunde zur weitern Verfügung 
Bericht erstatten, die Direction aber festsehen kann: 
ob und wie die Sequestration ferner continuiret, oder 
ob sie aufgehoben werden solle? wie denn auch niemand, 
als die versammlete Direction, dem Sequester seine 
völlige Entlassung zu ertherlen, aukhorisirt ist.
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. 122. >
Der Schuldner ist allemal bey der Abnahme solcher 

Rechnungen mit zuzuziehen; c6 müssen ihm daher die 
monatlichen Verschlage vorgelegtt/ und ihm nachgelas. 
fen werden, seine Erinnerungen dawider binnen einer 
gewissen Zeit beyzubringen; als auf welche sodann von 
dem Commiffario und der Direction mit refiectirt wer­

den muß.
Inzwischen ist dabey darauf zu sehen, daß keine 

unerwresene und offenbar ungegründeke Anmerkungen 
angenommen, und dem Schuldner nicht zu viel Raum, 
den Sequester zu chicaniren, gelassen werde. Das 
Zeugniß des Curatoris bonorum, welcher bey der 

Rechnungsabnahme gegenwärtig ist, wird in den mehre­
sten Fallen zureichen, die etwa entstehende Differentien 

zu erledigen.
§. ILZ.

Der Curator bonorum ist übrigens in Ansehung 

seiner Verfügungen, so wie das Verfahren des Seque­

sters, in so ferne es solchem gemäß ist, keiner Verant­
wortung gegen den Schuldner unterworfen, sondern 
wenn dieser etwas mit Grunde erinnern zu können glaubt, 
so muß er solches der Unterdirection oder dem Directori, 
zeitig anzeigen, als welchen allein bieCuratores Ьош> 
rum und Sequester in Wirthschaftsangelegenheiteir 
subordinirt sind. Wenn er dergleichen Anzeige zur 
rechten Zeit zu thun unterlaßt, so können diejenigen 
Bemerkungen, welche er bey der Rechnungsabnahme 
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vondaher formken will, ganz und gar nicht in Betrach­

tung kommen.
§. 124. .

Wenn entweder der Schuldner oder der Sequester 

mit den Entscheidungen der Unterdirection nicht zufrie­
den ist, so stehet ihnen frey, ihre Beschwerden an die 
Oberdirection gelangen zu lassen, welche nach Beschaf­
fenheit der Umstände eine nähere Untersuchung durch 
eine benachbarte Unterdirection, auf Gefahr und Kosten 
des verlierenden Theilö, verordnen, und sodann die 
Sache allendlich entscheiden kann.

§. 125.
Wenn der Unzufriedene auch hiebey sich noch nicht 

beruhigen will, so kann er seine Beschwerden auf der 
nächsten Versammlung der Interessenten anbringen, 

welche alsdann die Acten noch einmal durchsehen, und 
das Erforderliche schlüßlich verfügen und festsetzen kann.

§. 126.
Wenn bey der Rechnungsabnahme dem Sequester 

ganz unstreitige, und keiner weitern Einrede fähige 
Mängel nachgewiesen werden können; so ist die Societat 
berechtiget, solche nach Beschaffenheit der Umstände, 

entweder für ihre eigene, oder für Rechnung des Schuld­
ners, von ihm beyzutreiben, und zu dem Ende die 
nöthigen executivischen Requisitionen an das Ordnungs­
gericht zu erlassen. Sind aber die Mangel noch strei­
tig, und zu deren Erörterung die Eröfnung eines förm­
lichen Beweises erforderlich: so braucht sich die Socie- 
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tat darin nicht weiter zu melken, sondern der Schuld­

ner muß die Sache rechtlicher Art nach, selbst auömachen.

§. 127»
Wenn ein Gläubiger, welcher eine simpele und mit 

der Garantie der verbundenen Gütherbesitzere nicht ver­
sehene Hypothek hak, gegen seinen Schckdner bey der 
Regierung oder einer andern Behörde klagbar wird; 
so wird auf den Fall, daß der Schuldner zugleich Pfand­

briefe auf seinem Guthe hat, das Commissoriale oder 
die Requisition zu deren Vollziehung an den Unter­
director, zu welchem das Guth gehöret, gerichtet. 
Dieser läßt die darin verfügte Execution in der nehmli- 
chen Art bewerkstelligen, als wie es in obigen §phis fest­
gefetzt ist, und muß dabey auf die hinlängliche Sicher­

heit der Societat dergestalt Rücksicht nehmen, daß diese 
in Absicht ihrer vorzüglichen Forderungen nicht im min­
desten zu leiden kommen könne. Es erhält solchemnach 
der anderweitige Gläubiger, wenn dieses zuförderst beob­

achtet worden, aus dem noch übrigen Vermögendes­

Schuldners, seine Befriedigung gerade aus der Unter» 

direction.
§. 128.

Wenn dem Gläubiger ein Genüge geschehen ist, 
oder derselbe sonst in die Aufhebung der Execution willi­
get, so kann solche deshalb noch nicht sofort verfüget 
werden, sondern es kommt dann auf den Befund der 
Unterdirection an, ob sie darin gleichergestalt consentiren 
wolle, es sey, daß sie wegen etwaniger gemachten Aus­
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Lagen, oder wegen eines noch nicht vollständig bewirkten 
Retablissements,deS Gutheö, deren Fortsetzung nöthiq 

finde.
§. 129.

In diesem Falle höret nur der Antheil, welchen 

ein Gläubiger auf Veranlassung der Regierung oder 
einer andern Behörde, zeithero daran gehabt hat, auf; 
und die Sequestration dauret von dieser Zeit an lediglich 
zum Besten derSocietat nach vorenthalkenenGrundsatzen.

§. lZO.
Sollte sich der Fall ereignen, daß durch vorherge­

gangenen totalen Ruin eines solchen Guthes bey der 
Sequestration desselben nicht einmal die Zinsen für zwey 
Driktheil seines wahren Werths herausgebracht werden 
können, so haftet auch das übrige Vermögen des 
Schuldners für die Sicherheit der privilegirten Schulden.

§. IZI.
Und sollte wider Verhoffen auch das andern>eitige 

Vermögen zu sothanem Behuf nicht hinlänglich seyn, 
so muß die Societat entweder aus ihrer eigenthümlichen 
Casse oder durch aufzunehmende Darlehne den nöthigerr 

Vorschuß besorgen, und verstehet sich von selbst, daß 
dergleichen Vorschuß bey einem künftigen Verkauf, als 
Communkosten vorzüglich vor andern Creditis, und 
zwar nebst allen Renten, restituiret werden müsse.

- §» IZ2.
Wenn sich bey dem gerichtlichen Verkauf ein Kau­

fer findet, so muß dessen Both wenigstens die Summe 
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der auf dem Guthe haftenden Pfandbriefe hinlänglich 
bedecken, und ehe und bevor ein dergleichen Meisrboth 

erreicht worden, ist die Societat in die Adjudication zu 

willigen nicht schuldig.
§. 133»

Nach erfolgter Adjudication eines solchen GutheK 
geschiehet die würkliche Uebergabe desselben durch daZ 
Ordnungsgericht mit Zuziehung eines, von dec Unter, 

direction dazu ernannten Commissarii.

§. 134- # .
Es sodann von der Societat ab, wenn sie 

Bedenken findet, auf einem solchergestalt übergebenen 

Guthe die gesummten Pfandbriefe stehen zu lassen, daß 

sie festsetze, wie viel von der zu erlegenden Kaujsumme 

baar an dieselbe ausgezahlt werden soll.

Zweyter Abschnitt.

Von der den verunglückten Schuldnern wegen der 
Interessen zu verstattendm Nachsicht.

§-135.
Sowohl Pflicht als eigenes Interesse der Societat er-. 

fordern, und der Absicht des ganzen Systems, einzelne 
Glieder so v'el als möglich zu unterstützen, ist es gemäß, 
daß denjenigen Schuldnern, welche nicht durch schlechte 
Wirthschaft, sondern durch andere von einer höher» 
Hand herrührende Unglücksfälle, in das Unvermögen. 
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Zeseßt werden, ihre Interessen prompt abzuführen, eine 
billige Nachsicht vergönnet werde, welche aber auch nur 
in solchen Fällen, wo die Nothwendigkeit sie wirklich 
erfordert, bewilliget, und von unordentlichen Wirthen 
nicht gemißbraucht werden muß, und daher nicht anders 
als auf vorgängige von der Unterdirection anzustellende 
Untersuchung statt finden kann.

§. iz6.
Bey der Untersuchung ist zuvörderst daraufzu sehen, 

ob der Bescher an (einem Unglück selbst Schuld sey, als 

in welchen Fällen ihm solches zu keiner Schuhwehr ge­
reichen kann. Wenn also jemand z. E. seine Aecker 
nicht gehörig bestellt, sich offenbar in gefährliche und 
nachtheilige Contracke eingelassen, seine umstände durch 

Leichtsinn verderbt hat, und dergleichen; so kann ihn so 
etwas zu der gesuchten Nachsicht keinesweges fähig ma­
chen; auch muß der Unglücksfall so groß seyn, daß das 
Guth nicht so viel trägt, als in dem bevorstehenden 
Termin zur Bezahlung der Interessen von den Pfand­

briefen erfordert wird.

§. 137.
Hiernachst muß auch der Schuldner einen solchen 

ihn betreffenden Unglücksfall wenigstens binnen 14 Ta­
gen nach dessen Erfolg seinem Unterdirectori anzeigen, 
und wenn er solches unterlässet, soll er damit nicht wei­
ter gehöret, sondern nach den Grundsähen des Systems 

ohne fernere Rücksicht verfahren werden.
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§. IZ8.
Aufeine solche Anzeige muß der Unterdirector einem 

benachbarten Guthöbesitzer des mit dem Unfall betroffenen 
auftragen, die Sache gewissenhaft zu untersuchen, ein 
umständliches Protocoll darüber auszunehmen, und sol. 
ches mit seinem gutachtlichen Berichte an den Unter­

director zu begleiten.
§♦ IZ9-

Bey der nächsten Versammlung der Unterdü'ection 
bringt dieser dergleichen Berichte in der Versammlung 
zum Vortrage; und die Direction setzt alsdenn fest, auf 
was für ein Quantum und auf wie lange dem Suppli- 

canten die gebetene Nachsicht bewilliget werden soll.

140,
Mit Ablauf sokhaner Frist muß der Schuldner das 

restirende Quantum zur Districtscasse ohnfehlbar abfüh­
ren, oder gewärtigen, daß solches, ohne einige weitere 
Entschuldigung anzunehmen-, mit aller Schärfe der 

Execution beygetrieben werden wird.

Dritter Abschnitt.

Von Supplirung der ausbleibenden Interessen 
und Berechnung der eingehenden Reste.

АГ S' «4«.
^uö dem Vorhergehenden erhellet, daß Falle vorkom­
men können, wo nicht alle Interessen in den festgesetzten
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Terminen emgchen, und folglich von der Societat zu 

ergänzen seyn werden; und dieses geschiehet entweder 
aus dem bcy derUnterdirection annoch befindlichen eigen- 
thümlichen Fond der Societät, welcher für dergleichen 
Bedürfnisse hauptsächlich bestimmt ist, und woraus die 
erforderliche Vorschüsse gemacht, nach beygetriebenen 
und eingezogenen Resten aber, mit Interessen zurück- 
gezahlet werden, — oder- wenn dieser Fond nicht hin­
reicht, so muß die Unterdirection auf erforderliche Mit­

tel in Zeiten bedacht seyn.

§. 143.
Letzteres muß vornehmlich hey denjenigen Interessen 

geschehen, in Ansehung derer dem Schuldner eine Nach­
sicht bewilliget worden, und von welchen Man also mit 
Gewißheit voraussehen kann, daß solche nicht zur rech, 

ten Zeit eingehen werden.

§. 143.
Derjenige, welcher zur Ergänzung der rückständig 

gebliebenen Interessen Vorschuß macht, hat damit eben 
das Recht als die Pfandbriefe selbst. Wenn ihm also 
sein Vorschuß nicht in den gesetzten Terminen zurückge. 
zahlt wird, so muß ihm auf seine bloße Anzeige, und 
ohne Verursachung der geringsten Kosten, eben die 
Execution sofort und ohne den geringsten Anstand bewil­

liget werden, mit welcher die Societät ihre eigene rück­
ständige Interessen von den säumigen Schuldnern bey- 

^utreiben berechtigt ist.
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§. 144-
EZ muß also ein dergleichen Gläubiger sich von 

demjenigen, welchem er den Vorschuß macht, ein von 
dem Unterdirectore ausgestelltes förmliches Zeugniß er- 
theilen lassen, worin dieser lehtere zugleich bescheiniget, 
daß die Gelder wirklich zu Bezahlung der Interessen 

für den und den Termin geliehen und verwendet worden, 
und worin ihm sogleich auf den Fall der auöbleibenden 

Zahlung die Execution zugesagek wird.

-45­
Eben dergleichen Zeugniß erhalt auch derjenige, 

welcher der Societat unmittelbar Geld zu Ergänzung 

ihr^r Interessen vorschießt. .
§. 146.

Damit aber auch aller Mißbrauch vermieden werde, 
und nicht allzuviel dergleichen Rückstände aufschwellen 
mögen, so kann dieses Zeugniß oder Recognition und 
darin stipulirte Execution nur auf ein halbes Jahr, nem- 
lich von eineln Jnteressen-'Zahlungötermin bis zum andern 
gelten,. und muß daher ein solcher Gläubiger nach dessen 
Verlauf die Execution bey der Unterdirection sofort be­
gehren, oder den Verlust seines Vorzugsrechts gewärtigen.

§- И7»
Wenn jedoch wegen des folgenden Termins der 

Nämliche Fall sich ereignen und der Gläubiger sich ent­
schließen möchte, die unterdessen für ihn beygetriebene 
Gelder des ersten Termins von neuem vorzuschießen, so 
stehet ihm solches zwar frey, es muß aber alsdann die

5
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Recognition umgeschcieben, und das neue Darlehn auf 

den laufenden Termin gerechnet werden; dergestalt, daß 
niemals ein höherer als ein halbjähriger Zinsenrückstand 

aufschwellen kann.
- §. 148»

Dergleichen von Particulars zu Ergänzung der 

Interessen gemachte Vorschüsse müssen denselben von den 
Schuldnern mit fünf pro Cent verzinset, und diese Interes­
sen mit dem Vorschuß zugleich beygetrieben werden.

. §. -49.
Es müssen dieselben auch allemal die vollständigen, 

halbjährigen Zinsen erhalten, wenn ihnen ihr Vorschuß 
gleich früher aus der Casse zurückgezahlt werden sollte.

§. 150.
Indessen geschieht diese Zurückzahlung der Regel 

nach nicht eher, als auf der nächstfolgenden monatlichen 

Unterdirectionsversammlung.
§. -51.

Aus allem dem, was bisher gesagt worden, folgt 
von selbst, daß bey jeder Unterdirection außer der In, 
teressen - auch noch eine besondere Restenrechnung gehal­
ten werden müsse. /

§. 152.
Welches Guth also, und wie viel an Interessen re- 

stire, und woher solche ergänzt worden, wird von dem 
Rendanten aus den Jnteressenrechnungen gezogen.

§. 153»
Wenn und woher aber die Reste eingegangen, und
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wie die gemachten Vorschüsse davon gezahlt worden, muß 
von dem Unterdirectore mit Zuziehung des Secretaire» 

nachgetragen werden.
§. -54- -

Es müssen also die Sequester sowohl von den exe« 
quirten Güthern, als die Schuldner selbst, welche Nach­
sicht erhalten haben, die dieöfalligen Gelder an die Un­
kerdirection einzahlen, welche dieselben sofort in den Rech­

nungen gehörig eintragen, und das baare Geld in die 
Vsrschußcasse deponiren muß; zu welcher der Unterdi­
rector und der Rendant jeder einen besondern Schlüssel 

führen.
§. 154. E

AllederglelchenRestrechnungen müssen aufder näch­
sten Unterdirectionssitzung der Versammlung vorgelegt, 
revidirt, und daöDuplicat der Rechnung an dieOberdi- 
reckion, nebst den Quitungen derjenigen, welche die 
Vorschüsse zu Ergänzung sothaner Reste geleistet, und 

solche wieder bezahlt erhalten haben, als Beläge, wo­
durch diese Rechnungen zu rechtfertigen sind, eingesendet 

werden.

Neunteß Kapitel.

Von Aufkündigung der Pfandbriefe und deren Eur- 
lösung durch die Socierät.

, §- «55-
Derjenige, der seinen Pfandbrief durch die Societat in 

baareö Geld verwandeln will, muß ihr denselben sechs
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Monate vorher aufkündigen, und zwar in dem Johannis­
Term in zu Weihnachten , und um Weihnachten zu Jo­

hannis.
§. r;6.

Hierdurch wird indessen, wie sich von selbst ver­
steht, niemandem die Freyheit beschränkt, seine Pfand­
Briefe auch außerdem an jemand anders zu veräußern.

§. *57-
Die Aufkündigung an die Societat muß derUnter- 

hirection, wohin der Pfandbrief gehöret, an einem von 
den Jnteressenzahlungsterminen, .bey Gelegenheit, daß 
der Pfandbrief zur Präsentation gebracht wird, gesche­
hen; worauf alsdann der gekündigte Pfandbrief aä Os- 
positum genommen, dem Gläubiger aber stattdessen 
eine Recognition über die geschehene Aufkündigung und 

Deposition, welche von sämmtlichen Gliedern der Un­
terdirection zu unterschreiben ist, ertheilt, und von der 
erfolgten Aufkündigung zugleich der Qberdirection Nach« 

richt gegeben wird.
. . . §« rz8.

Diese Recognition muß der Gläubiger entweder 
selbst oder durch einen hinlänglich Bevollmächtigten auf 
den nächstfolgenden Termin wiederum prästntiren, wo­
gegen die Bezahlung des Capitals, nebst den unterdessen 
verfallenen halbjährigen Interessen, unaufhältlich erfol­

gen muß.
• . ■ §. 159*

Für die Herbeyschaffung der erforderlichen Gelder
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zur Bezahlung solcher Aufkündigungen muß dieUnterdi- 
rection, und besonders der Director, Sorge tragen, und 

Zwar kann dieses geschehen, entweder:
r) Durch Verwechselung deö einen Gläubigers mit einem 

andern , der den aufgekündigten Pfandbrief an sich 

lösen will, oder
2) aus dem eigenthümlichen Fond der Societat, oder 

z) durch Ausnehmung ansehnlicher Darlehne.
Von diesen beyden letzteren Hülfsmitteln wird in 

den folgenden Kapiteln gehandelt.
§. 160.

Was die erste und gewöhnliche Art bekrift, so muß 

dieUnkerdirection sich dazu die im Lande befindlichen Gel­
der zu Nutze zu machen suchen, und zu dem Ende dieje­
nigen Capitalisten, welche Gelder auszukhun haben kön­
nen, ausforschen und auffordern, sich entweder unmit­
telbar bey der Oberdirection oder bey der Unterdirection 

zu melden.
§. 161.

Denjenigen, welche ihre Namen nicht bekannt ge. 
macht wißen wollen, wird eine unverbrüchlrcheVerschwie- 
genheit versprochen; auch stehet denen, so ihre Namen 
nicht eher, als bis sie wiffen, ob und wie ihnen Genüge 
geleistet werden wird, kund werden zu lasten wün-schten, 
frey, nur einen gewisten sichern Ort, zum Exempel ein 
ansehnliches Handlungshauö anzuzeigen, wo man erfor­
derlichen Falls nähere Nachricht erhalten, oder auch dik 
offerirten Gelder selbst einziehen könne; und über der^
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gleichen Anzeigen müssen die DirectoreS besondere Bücher 
führen, und daraus einem jeden die verlangte Wlssen- 
schäft ertheilen, wo er die Gelder unterbringen oder fin­
den kann; auch muß aus diesen Büchern monatlich eln 

Extract an die Oberdirection eingesendet werden, damit 
diese das Ganze übersehen, und den sich etwa in den 
Unterdirectronen ereignenden Bedürfnissen, von einer 
oder der andern Art, abhelfen könne.

§. 162.
Wenn also Pfandbriefe aufgekündigt werden, so 

muß derDirector sofort nachsehen, ob in seinemDistricte 
hinlängliche Fonds, dergleichen Aufkündigungen Genüge 
zu leisten, vorhanden sind, und wenn solches ist, dieser 
Gelder wegen sogleich die nöthige Verabredung treffen.

§. 163.
Wenn nicht besondere Bedenklichkeiten vorwalten, 

kann der aufkündigende Gläubiger sofort geradezu an den. 
jenigen, der ihm seine Pfandbriefe ablösen will, verwie. 
sen werden, und stehet diesen beyden alsdann frey, sich 
der Zeit, des Orts der Bezahlung, und überhaupt aller 
andern Bedingungen wegen, mit einander zu vergleichen. 
Sollte diese Anweisung aber Schwierigkeiten leiden, und 
etwa dieser oder jener sich mit dem andern nicht besonders 

einlassen, sondern sein Geld schlechterdings nicht anders 
als an die Societät zahlen, oder von derselben erheben 
wollen, so muß alsdann der alte und neue Gläubiger auf 

einen gewissen Brg vor dieUnLerdirection beschieden, und 
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daselbst dieAuSwechselung des Geldes, gegen den Pfand­

brief vollzogen werden.
§. 164.

Wenn ein Unterdirector die erforderlichen Fonds, 
um allenAufkündigungen durch Verwechselung der Glau, 
biger zu begegnen, nicht herbeyschaffen kann: |o muß er 
solches sofort, und ohne den mindesten Zeitverlust, der 
Öberdirection anzeigen, welche ihm auö ihren Generaletat 
der gesuchten und vorhandenen Gelder im ganzen ratlde, 
die erforderliche Auskunft, wohin er sich zu addreffiren, 
oder die Interssenten zu verweijen habe, ertheilet.

§. 165.
Wenn ein Schuldner einen auf seinem eigenen Gm 

the eingetragenen Pfandbrief selbst ablösen chill, so muß 

er solches der Unterdirectiotr spätestens vier Wochen vor 
Johannis oder Weihnachten anzeigen, welche auf dem 
nächsten Jncereffemermin die Aufkündigung an den Prä­
sentanten und dermaligen Besitzer des Pfandbriefes er­
gehen laßt, und solchen nach Inhalt des l Z7sten §. ad 

Depositum nimmt, bis die wirkliche Ablösimg an dem 

folgenden Termine geschieht.
166.

Es wird auch eines jeden Guthsbesitzers, welcher 
Pfandbriefe ausfertigen läßt, freyer Wahl überladen, 
ob er solche würklich aüsgeliefert erhalten zu haben ver­
langt, oder der Societät die Umsetzung in baareö Geld 
übertragen, und letzteres von ihr nach sechs Monath in 

Empfang nehmen will.
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§- 1б7»
Wenn also ein Schuldner durch gute Wirthschast 

»der andere Glücközufalle in die Umstande kommt, die 
auf seinem Guthe haftenden Pfandbriefe gan; oder zum 
Theil abzulösen; so ist er gehalten, vor Abgabe seiner 
Zinsen der Societät den Pfandbrief, den er über sechs 
Monathe ablösen will, aufzukündigen, und wenn der 
Gläubiger in dem Zahlungstermine erscheint: so wird 
ihm bey der Prastntation de6 Pfandbriefes von der Dü 
rection sogleich bekannt gemacht, daß der Pfandbrief 
gekündiget sey, zugleich aber der bisherige Pfandbrief ab 
und ad Depositum genommen; und in dem künftigen 
halbjährigen Zinszahlungstermin erhalt derselbe hier- 
nächst seine Befriedigung an Capital und Zinsen.

§. 163.
Es bleibet übrigens dem freyen Willen des Schuld­

ners überlasten, ob er dergleichen eingelösetePfandbriefe 
cajstren, oder solche auf einen etwanigen künftigen Noeh- 
fall zur Wiederausgebung an sich behalten, und unter­
dessen nach dem, was oben im ivöten §. gesagt worden, 
die Interessen sich selbst bezahlen wolle.

/ §. 169.
Die Cassation, wenn er solche verlangt, geschieht 

von der Direction , welche alsdann den cassirten Brief 
in den Gütherregistern löscht, und ihn dem Hofgerichte 
oder dem gehörigen landgerichte zur Deletion aus den 
Hypothekenbüchern einsendet.
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Zehntes Kapitel. ■ »

Don den eigenthümlichm Fonds der SocleLah deren
AdmLnistrativn und Verrechnung. •

Societat yat etgenchümUche Fonds not^r'g, 
i) Um die zur Einrichtung und Unterhaltung deö Sy­

stems erforderlichpn Kosten zu bestreiten. .
2) Um d!e zurückbleibenden Interessen zu ergänzen, und 

die verbundenen Gütherbesther erforderlichen 

mit Vorschuß dazu zu unterstühen.
z)Um die verpfändete und nachher, etwa in Verfall ge- 

rathene Güther, gleichmäßig durch Vorschuß aufhel, 

fen zu können, endlich auch
4) um auf allen unvermutheten Fall , einen in den ihr 

verpfändeten Güthern sich ereignenden Verlust, ohne 
Beschwerde der Gütherbesiher, ertragen zu können.

- §. 17b
Zu den Kosten, welche der Societat zur Last fallen, 

gehört die Salarirung und Unterhaltung der Oberdirec- 
tion; die Salarien der Directoren, Assessoren, Secre­

tairs und übrigen Subalternen bey den Unterdirectionen; 
die Diäten der Kreisdeputirten inUnterdirectionsangele- 
genheiten; die Besorgung des nöthigen Gelasses zur 
Caffe, Registratur und Versammlung; die Anschaffung 
der zu den Pfandbriefen erforderlichen, wie auch andern 
Schreibmaterialien, und die übrigen Bedürfnisse an 
Holz, Licht und dergleichen, die Kosten der Einziehung 
und Uebermachung aufzunehmender Capitalien und In­
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teressen nebst Briefporto; und überhaupt alle Arten von 

Ausgaben, welche das Allgemeine und nicht den besom 
deren Nutzen dieses oder jenes Particuliers brtreffen.

§. 172.
Zu vorangezeigten Bedürfnissen hat die Societat 

folgende Fonds:
r)Die?lusfertigungSgebühren für die Pfandbriefe, welche 

mit Inbegriff der Materialien und Stempel auf einen 
Reichsthaler 2llberts im lettischen District, und i Ru­
bel 35 Copeken Silber-Münze im ehstnischen, für je­

' den Pfandbrief vestgesetzt werden.
2) Einen jährlichen Beytrag von i v Mark, für jede 100 

Reichsthaler, und von 25 Copeken für jede ioq Ru­
bel, über welche Pfandbriefe genommen werden, wo­
von aber diejenigen befreyt bleiben, welche nach In­

halt des i oyten §. dis ausgenommenen Pfandbriefe 
unter ihrem Siegel adDepositum der Unterdirection 
gegeben haben; und

zhdieEinnahme für jede zu ertheilendeO.uitkung, wobey 
bestimmt wird, daß für jede Art Quittung, in den 
zum lettischen Districte vestgesetzteir Kreisen fünf Fer. 

Ding, und in den zum ehstnischen District vestgefetzten 
Kreisen zehn Copeken Kupfer-Münze von den Schnlo- 

nern bezahlt werden müssen.

Der jährliche Bey crag muß von den Schuldnern 
Zn gleicher Zeit, wenn sie ihre Interessen in die Unceroi- 
rectionöcaffen abfüyeen, halbjährig mit entrichtet werden, 
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jedoch werden die Directions in der Folge, wenn immer 
leichter und bequemer Schuld gegen schuld wird berich­
tigt werden können, oder der Fond stärker angewachsm 
seyn wird, sich äusserst angelegen seyn lassen, dafür zu 
sorgen , daß dieser Beytrag nach und nach herunterge­

setzt werden, ja endlich ganz aufhören könne.

§. 174» ,
Die Ausfertigungsgebühren, so wie solche in dem 

lösten §. bestimmt sind, müssen gleichfalls von den 
Schuldnern, sobald sie ihre Pfandbriefe ausgelieferr er­
halten , oder solche an die Gläubiger ausliefern lassen, 

an die Dierection bezahlt werden.

§. *75»
Da also sämmtliche Einnahmen (die Expeditkonsge- 

bühren allein ausgenommen) bey noch versammelter Un. 
terdirection eingehen, so müssen solche auch von derselben 

empfangen werden.
Der Director übergiebt beym Schluß der Sitzung 

der Direction ein Verzeichniß aller bis zum nächsten 
Termin erforderlichen Kosterr, wozu besonders die Diäten 
der Kreisdeputirten, nach der von ihm anzufertigenden 
Berechnung, und die Gehalte der Directionsglieder und 
Subalternen, auch alle erforderliche Canzelleyausgaben 

gehören.
Die Direction weiset ihm darauf die für diesesmal 

eingehenden Expeditionsgebühren an, deren Betrag -re 
aus dem Protocol!, worin die Ausfertigung resolvirt 
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Worden, genau wissen kann, und ergänzet das noch feh­
lende aus den übrigen eingegangenen Einnahmen,

Der Ueberrest derselben aber wird ad Depositum 

genommen, und bis zur folgenden DireccionSversamm- 
lung verwahrt; so daß niemand als die gesammce Un­
terdirection darüber zu disponiren vermögend ist.

§* L?6.
Die Rechnung wird von dem Rendanten geführet; 

muß halbjährig der Direction vorgeleget, durch dieselbe 
abgenommen, und dem Rendanten quittiret werden.'

§. 177.
Beym Schlüsse eines jeden Jahres sind die Rechs 

nungen an die Qberdirection zur Revision zu übersenden.
Die Einnahme ergiebt sich in Ansehung des jähr­

lichen Bey träges und derQuitungsgebühren aus denJn- 

tereffenrechnungen; in Absicht der Auöfertigungsgebühren 
aus den in Ansehung der ausgefertigten Pfandbriefe auf­
genommenen Prokocollen.

Die Ausgabe hingegen muß durch die erforderlichen 
Beläge gerechtfertigt werden.

§. 178.
Wenn bey dem Schlüsse einer Jahresrechnung von 

der Oberbirecfion ein starker baarer Ueb er schuß dieser 
Einnahme befunden wird, und es nicht gleich abzusehen 
ist, daß solcher in dem Districte erforderlich seyn dürfte; 

, so hat dze Oberdirection über solche Summen in der Art 
zu disponiren, daß solche entweder in einem andern Di- 
stricte durch Verwandlung in Pfandbriefe Züchtbar ge­
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macht , oder zum anderweitigen nützlichen Behuf der 
Societat angewandt werden inögen; jedoch so, daß alle­
mal daraufRücksicht genommen wexde, daß in den Öber- 
directions, und Districtöcajsen dec nothwendrge Vorrath 
an baarem Gelde übrig bleibe. '

Eilftes K a p i t e l.

Von Ausnehmung ansehnlicher Darlehne.
§. 179»

Ansehnliche Darlehne, das sind solche , die mehr als 

20,000 Reichsthaler Gilberts, oder 2 7,000 RubelSilber­
Münze betragen, können nicht anders, als durch den 

^Beschluß der versammelten und verbundenen Gütherbe- 

sitzere ausgenommen werden; und zu diesem Beschluß 
gehören wenigstens zwey Drittheile der Mehrheit von 
Stimmen. . - ■

§. 180.
Die Oberdirecrion, welche die Verfassung der Um­

stände des ganzen Systems übersieht, ist allein im Stande, 
zu beurkheilen, ob der Fall der Nothwendigkeit eines 
ansehnlichen Darlehns wirklich vorhanden sey, und sie 
muß also solchen bey einer allgemeinen Versammlung der 
Interessenten in Vorschlag bringen.

§. 181*
d Venn inzwischen die Umstände, so lange zu warten, 

nicht erlauben sollten, so muß sie den Fall sämmtlrchen 
Unterdirectionen mittheilen, und deren schriftliche Er­
klärung darüber einfordem, und kann, wenn von diesen 
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hie Nochwendigkeit gieichfalls anerkannt wird, zwar zu 
einer dergleichen Unterhandlung die ersten vorläufigen Er­
öffnungen machen, niemalen aber, ehe deshalb ein allge­

meiner Beschluß vcstgesetzr worden, etwas gänzlich ab­

machen.

' §. 182.
^^Wenn mm solchergestalt die Frage, ob ein ansthn- 

liches Darlehn aufzunehmen sey? durch einen bejahenden 
Beschluß .entschieden worden; so muß alsdann das Quan­
tum, das Verhaltm'ß derVertheilung desselben unter die 
Unterdirectionen, und alle übrige Nebenumstande so viel 

als möglich bestimmt werden.

.......... §. r8Z. -
Die fernere Unterhandlung wird von der Oberdi- 

rection gefuhret, welche wegen Einziehung der negocirten 
Gelder und deren Vertheilung unter die Unterdirectionen, 
das Erforderliche nach dem Beschluß besorgt; und diese 
Repartition reguliret sich nach der Anzahl von Pfand'- 

hrlefen, welche jede Unterdirection zur Verpfandung an 
dergleichen Gläubiger abliefert, und diese wird hinwie­
derum gewöhnlich durch die Summe der im Districts 

ausgefertigten Pfandbriefe bestimmt. '

§. i84.
5 Von der Oberdirection werden die Zinsen, in zu 

bestimmender Art, entrichtet, und, es versteht sich von 

selbst, daß die Oberdirection sowohl mit den Unterdirec­
tionen, als mit dergleichen Gläubigern über solche Dar. 
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lehne, und die davon zu zahlenden Interessen, ordent­
liche Rechnung führen muffe.

' H. l8Z.
Wenn der Termin eines solchen Darkehns, welcher 

wenigstens auf zehn Jahre ausgesetzt zu werden gesucht 
werden muß- sich seinem Ablauf nähert, so muß bey der 
nächstvorhergehenden Versammlung der Interessenten in 
Berachschlagung genommen werden: ob solches zurüE. 
gezahlt, oder dessen Verlängerung gesucht werden solle-?

Wenn nun ersteres beschlossen worden, oder letztere 
nicht erhalten werden kann, so muß eine jede Unterdirec. 
tion für die/ Zu Ablösung seines Theils von Pfandbriefen 
erforderlichen Summen; die Öberdirection aber/ssür 

die Rückzahlung des Ganzen, nachher, mit den Gläu­
bigern ebenfalls Mich zu Anfang zu verabredenden Are 
und Weise, Soch-r trägem . .

Zwölftes Kapitel.

, Von den Dtz>oßtLs und Deren AdministratLon, 
§. 186.

Die Deposita bestehen entweder in Pfandbriefen ober 

in baarem Gelde.

§. x87»
Pfandbriefe können ad Depositum gelangen: 

s) Wenn Jemand sich dergleichen im Vorrath hat aus» 
fertigen lassen, solche aber noch nicht im Publico zum 
Cours bringen, auch bey den Jnkeressenzahlungen 
nicht erst pcasentiren will.
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2) Wenn diejenigen, welche zum Behuf der Jntercsien- 
erhebung, sich Recognition auöfertigen lassen, ihre 

Pfandbriefe ad Depositum offeriren.
z) Wenn das Eigenthum eines Pfandbriefes streitig ist, 

oder derselbe für nachgemacht auögegeben wird.
4) Wenn gerichtlicher Arrest auf einen Pfandbrief auö- 

gebracht seyn möchte.
z) Wenn Pfandbriefe durch die Präsentanten aufgekün- 
n dig et, und bis zu erfolgender Bezahlung ad Depo­

situm gegeben werden.
6) Wenn Pfandbriefe von einem Schuldner zur Ablö- 

lösung aufgekündigt^worden sind, und dem P.asen-
1" tauten bis zur wirklich erfolgenden Ablösung abgenom­

men werden müffem 1 .к» •
"7).Welrn die Societäk einen Theil ihcks eigenthümlichm 

Fonds auf Pfandbriefe angelegt hat.

• §. r88.
Baare Gelder hingegen können ad Depositum 

der Societat kommen: -'
r)Wenn jemand Pfandbriefe dafür an sich zu kaufen 

Willens ist.
s)Wenn die Interessen eines streitigen Pfandbriefes von 

der Societät eingezogen, und bis zu Austrag der Sa« 

che verwahret werden. .
z)Wenn von den Einkünften aus Güthern, welche auf 

bloße Verfügung der Societät in Seguestratwn ge­
setzt worden sind, nach Abzug der Interessen und Re-
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tablirrmgskosten, noch einige Bestände übrig ver­

bleiben.
4) Wenn ein Theil des eigenthümlichen Fonds der So- 

cietät in Pfandbriefe nicht hat umgefetzt werden kön­
nen, folglich baar aufbewahret werden muß, und

5) wennPfandbrieföinteressen in den gewöhnlichen Zins« 

Zahlungsterminen nicht abgefordert werden.

189t
Die deponirten Gelder und Pfandbriefe werden m 

einem besonderen eifernen Kasten mit drey Schlössern 
verwahret, und in Ansehung deren findet die nemliche 
Behandlung statt, als wie es in Ansehung der eingezahl­
ten Jntereffengelder Kapitel 6 ausführlich fesigesehet ist.

190.
Wenn nun etwas ad Depositum der Societat 

gebracht, oder aus selbigem herauögegeben werden soll, 
so muß davon allemal bey der versammleten Direction 
entweder schriftlich oder ad Protocolldai Anzeige ge­

macht werden, und die Direction, wenn sie gegen den 
Antrag nichts zu erinnern findet, ertheilet eine ausdrück­
liche schriftliche Anweisung zu der verlangten Einnahme 

oder Herausgehung.
§. 191.

In solcher schriftlichen Anweisung ist das Quan­
tum der Einnahme oder Ausgabe in Pfandbriefen oder 
baaren Geldern, imgleichen der Name des Deponenten 
oder Empfangnehmerö, nebst der Ursache entweder der 
Depojikion oder der Zurückgabe auözudrücken, und wenn 

6
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die Anweisung auf Pfandbriefe qerichket ist, sind die 
Pfandbriefe besonders darin« zu bezeichnen.

Keine Anweisung aber darf Einnahme und Aus­
gabe zugleich verordnen, sondern es muß eine jegliche 
besonders ausgeftrtigt und von den Gliedern der Dire­

ktion unterschrieben werden. ,
§. 192.

Dergleichen Anweisungen sind von dem Directove 
Ln ein besonderes Depositenregister einzutragen, und 
Pagina der in das Buch geschehenen Eintragung ist auf 
die Anweisung anzumerken. Dieses Depositenregister 

enthält folgende Ueberschriften:
r) Quantum der Einnahme, und aufder gegenüber­

stehenden Seite: Quantum.der Ausgabe in baaren 

Geldern.
2) Quantum der Einnahme, und aufder gegenüber­

stehenden Seite: Quantum der Ausgabe in Pfand­

briefen.
Alle Pfandbriefe aber werden wie gewöhnlich 

mit gehöriger Beschreibung eingetragen.
3) Namen der Deponenten, und auf der gegenüber­

stehenden Seite: Name des Empfängers.
4) Die Ursache der Deposition, und auf der gegen­

überstehenden Seite: die Ursache der Zurückgabe.
5) Datum der Verfügung auf beyden Seiten. 1

§. 193-
Ohne obige Anweisungen dürfen die beyde^ Asses- 

sores, als die eigentliche Dispositarii, nichts anne^men 
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noch herausgeben; müjsen die Vorschriften derselben aufs 
genaueste beobachten, und den Deponenten über den 
Empfang ordentliche Depositalscheine geben, über die 
Auszahlungen aber sich von den Empfängern Quitun- 

gen ertheilen lqffen,
§. 194.

Ueber das Depositorium wird unter der besonder« 

Aufsicht des Directoris, der nicht Depositarius ist, ein 
Hauptprotocoll gehalten, in welchem Einnahmen und 
Ausgaben nach der Zeitordnung, wie sie hinter einander 
folgen, zu bemerken sind, und außer demselben werden 
genaue Rechnungen über jede besondere Maste geführet.

Dis Stelle der Rechnungsbelage vertreten die An­

weisungen sowohl zur Einnahme als zur Ausgabe, und 
die Auitungen der Empfänger.

§. -95.
Hiebey ist zu merken, daß die Societat eiAenthüm- 

liche Depositen von dem fremden zu unterscheiden, und 
letztere nach den verschiedenen Güthern gleichfalls von 
einander zu separiren sind.

' §» 196.
Beym Schluß einer jeden Direckionssitzung werden 

die Depositenrechnungen und die Bestände revidirt, und 
nach richtigem Befunde den Depositariis von dem Di- 

rectore attestirec.^

§. 197»
Woferne Jemand in der Zwischenzeit der Sitzung 

etwas entweder ad Depositum der Societat gebracht. 
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oder aus dernselben wieder zurückgesteklt erhalten zu 
haben verlangen sollte: So muß derselbe sich gefallen las­
sen, .daßdie Glieder sich auffeinePrivatkosten versammeln.

§. 198.
Es versteht sich von selbst, daß die Depositars 

die ihnen anvertrauete Deposita vertreten, und für allen 
sich ereignenden Mangel, Umstanden nach, der Socie- 
tät und den Deponenten verantwortlich seyn müssen.

§. 199»
Von allen eingenommenen, ausgegebenen und 

vorräthigen Depositis wird mit dem Schlüsse eines jeden 
Jahres eine vollständige Berechnung mit einem Berichte 

an die Öbeedirection eingesendet.
Dreyzehntes Kapitel.

Von der Vollziehung der Verfügungen der 
Societät.
§♦ 2O0.

Ein Jeder der verbundenen Gütherbesißer ist schuldig, 

sich den Verfügungen der in den vorstehenden Kapi­
teln beschriebenen Directionen der Societät, welche die 

Operation mit den Pfandbriefen, und die davon ab­
hängende Aufsicht über die Wirthschaft der Schuldner 
zu Gegenständen haben, ohne Widerrede zu unterwerfen, 

§♦ 201.
Sollte jemand sich sothanen Verfügungen wider­

sehen, und wohl gar dieselben, besonders die von der 
Soicetät bewerkstelligte Sequestrationes durch Thätlich- 
keiten hintertreiben zu wollen, sich beygehen lassen; so 
ist die Societät berechtigt, Geldstrafen gegen ihn fest­
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zusehen, allenfalls auch in erheblichen Fällen, jedoch 
nicht anders als auf vorgängige Bewilligung der Ober, 

direction, bey einer Gouvernementsregierung zu bewir­
ken, daß der Widerspenstige als ein Stöhrer der Ruhe 

gesetzlich bestraft werde.
§. 202. ,

Wenn aber auch dergleichen vorläufige Zwangs­

mittel ohne Würkung waren, und ein oder anderer 
Gütherbefitzer fortfahren sollte, sich gegen die Verfügun­
gen der Societat widerspenstig zu bezeigen; so ist dieselbe 
berechtigt, einen solchen zur Auslösung seiner Pfand­
briefe, und falls dieses nicht gehörig geschiehet, nach 
vorlaufig mittelst Unterlegung gemachter Anzeige bey 

Einer Gouvernementsregierung, zum Verkauf ftinep 

Güther anzuhalten.
2OZ.

Es muß aber die Unterdirection, welche einen der­
gleichen Schritt zu thun, nöthig findet, mit umständli­
cher Anführung aÜer verwaltenden Gründe, an die 

Oberdireceion deshalb berichten, welche darauf nach 
Lage der Sache, eine nähere Untersuchung veranlastet, 
den Angeklagten über seine Vertheidigungsgründe ver­
nimmt, und alsdenn festsetzt, ob und in wie fern die von 
der Unterdirection angetragene Ablösung der Pfandbriefe, 
oder gar der Verkauf seiner Güther, statt finden könne.

§♦ 204»
Derjenige, welcher sich durch diese Entscheidung 

beschwert zu seyn erachtet, kann entweder eine noch­

malige Untersuchung durch andere Commrjsarien, oder 
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auch die Entscheidung der nächsten allgemeinen Ver­
sammlung fordern; welche alsdenn durch einen engen 
Auöschust von acht Personen Acta durchsehen laßt, und 
eine allendliche Entscheidung fallt; bey welcher es dann 
sein unabweichliches Bewenden haben, bis dahin aber 
mit dem Verkauf bis zur erfolgten endlichen Entschei­
dung Anstand genommen werden muß.

§. 205.
Wenn der Angeklagte binnen der ihm gesehten 

Frist, die Ablösung der Pfandbriefe nicht bewerkstelliget; 
so ist das Guth sofort in Sequestration zu nehmen, auch 
nach Verstreichung einer abermaligen Nachfrist, mit 
dem öffentlichen gerichtlichen Verkauf desselben, um 
welchen nach vorher geschehener Anzeige bey Einer Gou- 
yernemencsregierung das gehörige Landgericht zu requiri- 

rm ist, zu verfahren.
§> 2v6.

Eben so wie ein jeder Guthsbesißer, so sind auch die 
Glieder der Dtrectionen und deren Osscianten, den 
Verordnungen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten schuldig.

Die Glieder, die Secretaire und Rendanten werden 
im widrigen Fall, von der ganzen Versammlung zu 

Geldstrafen vertherlet, bey beharrlicher Widerspenstig­
keit aber, ihrer Aemtek entsetzt.

Die Subalternen dagegen von ihren Eonstituenten 
erfordernden Falls auf Geld durch Abzug ihrer Gehalte 
gestraft, oder auch dimr'tlicet»
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Beylage Nr. i.

Abschatzungsmethoden und anpinchmende 
Getreidepreist.

Der jährliche Ertrag eines Guthes wird auf zweyerlky 

Art berechnet und ftstgeftHk, entweder
i) wird die Erndte aller Gattungen von Getreide IM 

Durchschnitt von 6 Jahren angenommen, oder
2) es wird die würklich geschehene Aussaat aller Gat­

tungen von Getreide auSgemittelt,^ und die Erndte nach 

gcwiffen Verhältnissen berechnet.

Im ersten Fnll rechnet man .
i)^die ganze Erndte desGuthes imDurchschnitt von

6 Jahren z binnen welck>en kein offenbarer Miswachs 
sich ereignet hat; von dieser Erndte werden die erforder. 

liche Saacen, nothwendige Hofsbedürfnisse, und iaiumt-- 
liche bestimmte gewöhnliche Natural - uub Gerda-, ga^en 
abgezogen, und dann die übrig bleibende Erndte zu 

nachfolgenden Preisen berechnet, nemlich:
’ I Lof Weihen zu i Rthlr.
i Lof Roggen zu Zv Wark.
x Lof Gersten zu 25 Mark.
x Lof Buchweihen zu 20 Mark.

i Lof Haber zu 15 Mark.
i Lof Mister zu 20 Mark.
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I Lof Erbsen zu go Mark.
1 los Linsen zu 30 Mark.
1 WLeinsaat zu 1 Rkhlr.

3 LieSpfund Gerechtigkeits-Flachs zu 1 Rthlr.
I Lrespfund HofeSflachS zu 20 Mark.
I Liespfund fyinf zu 20 Mark.
I Liespfund Hopfen zu 20 Mark.

Wo Güther in Rubel Silbermünze zm taxiren 

sind, da werden vorstehende Preise in Rubel, 
und zwar zu 135 Copecken S.M. für jeden 
Rthlr. Alb. berechnet.

Hiezu werden die zu erhebende Gerechtigkeitsabga­
ben der Bauren gleichfalls nach obigen Preisen berechnet.

Heu, wo es auf Güthern in Ueberfiuß ist, wo die 
Cultur durch Veräusserung nichts leidet, und der Trans­

port nach Riga bequem ist, wird zu dreißig Mark für 
dreißig Liespfund angeschlagen: Stroh aber kommt gar 
nicht in Rechnung.

2) Die Verwandlung in den rechtmäßigen Krü­
gen und Schenken, welche gleichfalls im Durchjchnitt 
von sechs Jahren festgesetzt wird, und der Vortheil auf 
eine Tonne Bier zu | Rthlr. und auf etn Faß Brand­
wein zu sechs Rthlr. zu berechnen ist.

3) Aus den Mühlen das Metzkorn, welches wie­
derum mittelst eines Durchschnitts von 6 Jahren festge­
setzt, und zu obigen Preisen berechnet wird.

4) Alle zu erweisende sichere und dauerhafte Ein­
nahmen von Fischereyen, Hvlzflöffungen und Mastun­
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gen, in so ferne solche durch das Guth mit Bequemlich­
keit fortwährend unterhalten werden können, und nicht 
zum Verderb des Guthes oder dessen Bauerschast gerei­
chen, welche gleichfalls nach einem sechsjährigen Durch­
schnitt ausgemittelt werden, und wovon der halbe Er­

trag zu berechnen ist.
5) Alle Einnahmen von Verpachtungen, es sey 

an Landereyen oder Gebäuden, und dergleichen, auf 
welchen wenigstens in den folgenden 12 Jahren mit 
Sicherheit zu rechnen ist, und durch welche weder das 
Guth zurückgeseHt noch vorgenannte Revenüen nicht im 

geringsten geschmälert werden.
Im andern Falle ist zuvörderst der Boden und der 

Flächeninhalt der Felder eines-Guthes, wenn keine 
revisorische Messung bereits vorhergegangen ist, beson­
ders zu erwägen, und bey einigem Zweifel von -einem 
Landmesser auf Kosten des Besitzers prüfen und bestim­
men zu lassen; sodann aber die würklich gemachte Aus­

saat durch hinlänglich geführten Beweist des Besitzers 
in Gewißheit zu setzen. Und wenn diese der Größe deS 
Guthes und dem Zustande der Bauren angemessen be­
funden wird, so kann bey einem fruchtbaren Acker, der 
Ertrag von einer revisorischen Lofstelle, mit Inbegriff 

des Saatkorns nicht höher angenommen werden, als:

Der Weizen, zum sechsten Kom

— Roggen, — —
— Gersten, ,— —
— Buchweizen, zum vierten Korn
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Der Haber, zum sechsten Kor»
— Mister, — —
- — Erbsen, zum fünften Kor»
— - Linsen, zum vierten Korn

. — Leinsaat , zum dritten Korn
Bey einem schlechten und nicht aufferordenrüch cub 

tivirten, daher unfruchtbaren Boden, kann der Ertrag 
von einer revisorischen Lofstelle, mit Inbegriff des Saa^ 
koms nicht höher angenommen werden, als:

Der Roggen, zum vierten Korn

— Gersten, — —
— . Buchweizen, zum dritten Korn
.— Haber, zum vierten Korn
— Mister, .

Erbsen, .— —
— Linsen, zum dritten Korn 

Leinsaat, zum zweyten Korn
Wenn nun in der Art der ganze Ertrag ausgesunden, 

und wiederum die erforderliche Saaten rc. abgezogen 
sind, so wird ebenmäßig wie im ersten Falle das übrig­
bleibende Getreide zu den bestimmten Preisen zu Gelde 
berechnet, und hieraus, sowie aus obigen, unter den 
Nummern 2. z. 4. und 5» angeführten entwanigenEin­
nahmen nach Maaßgabe des gi. der Werth des Gu­

thes festgesetzt.
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Veylage Nr. 2.
Bestimmung der Gehalte sämmrlicher Directions- 

giieder und deren Ostieianren.
5V$enn nach Inhalt des 18ten des Reglements fuc 
.000 Haacken Landes Pfandbriefe genommen werden, 
so erhalt nach Verhältniß der dadurch entstehenden ;ahr- 

lieben Einnahmen. •
i) Jn d-r Qberdir-ctlon . , ^Alb.

Der Oberdirector einen jährlichen Gehalt von 
Ein jeder der Rathe 502 Rthlr Alb. zusammen 
Der Secretair 
Der Rendant 
Der Canzellist 
Ein Copiist

s $

800 
1000

400 
3C0 
150
100

50Ein Calfactor -
о , öcr Sißung derOberdirection und den dazu ersorderli-

chenZimmernu.Gewölbenwerden jahrl.bestanden 300
Desgleichen zu ^>olz, ^icht unb Schlerbmate^ 

rialien jährlich - - * 5 . 5
2) In der Rigischen Unterdirection

2Q0

Der Unterdireckör - - 5
Ein jeder Assessor in der Unterdirection

Rthlr. Alb. zusammen - -
Der Secretair - « - -

400
500

Der Rendant -­
Der Copiist -
Der Calfactor - я 5 s , ' 
Zu der Sitzung derRigischen Unterdirectron und 

den dazu erforderlichen Zimmern und Ge­
wölben werden jährlich bestanden - -

Desgleichen für Holz, Licht und Schreibmake- 
rialien jährlich - я ,

Rthlr.Alb.

goo 
300 
250

80 
30

2Ö0

ISO
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In der Dörptschen Unterdirection Rubel S.M. 
Der Unterdireckor jährlich - - - 600
Ein jeder Assessor in der Unterdirection 450 Ru­

bel S.M. zusammen - - - - 900

Der Secretair - - , - 5 350
Der Rendant . -- -- s - - 300
Der Copiist ------ 82
Der Ealfactor - - - - = 40
Zu der Sitzung derDorptschen Unterdirection und

de: dazu gehöcigen Gewclöen werden jährlich 
bestanden - - - - - = 200

Desgleichen für Holz, Licht und Schreibmate­
rialien jährlich - - - s =150

Rubel S.M. 2620
Außer diesen Gehalten bekommen dieKreisdeputir- 

ten, so ost sie in Angelegenheiten der Soeietäk 
gebraucht werden, und zwar jeder täglich im 
Lettischen Districte 2 Rthlr. Alb. und im ehst­
nischen Districte 2 Rubel 4° Cop. S.M. und 
wofür überhaupt jährlich bestanden werden: 
Rthlr Alb. rvv oder Rube! S.M. - = 120

Obige Gehalte für die Direckionsglieder würden 
nur für die ersten drey Jahre, und in Rücksicht der mit 
der ersten Einrichtung verknüpften größern Mühe und 
Arbeit so ansehnlich bestimmt, und könnten in der Folge, 
wenn alles seinen gehörigen Gang genommen haben 
wird, von der Societät zum Anwuchs des eigenthümli- 
chen Fonds herabgefetzet, und wenigstens um 20 Pro^ 

cent veeringel werden.



Beylage Nr. 3.

Schema des Gütherregisters.



das Guth N. N»

Name des Besitzers 
Besitzungsrecht. Er­
werbepreis.

Quantum der 
Taxe.

Beständige unad- 
lösliche Abgaben.



des Kreises.

Ausgefertigte Pfandbriefe.
Bezahlte und caßirte 

' Pfandbriefe.



Beylage Nr. 4.

Schema des DepositenregrsterS.



M
Quantum der 
Einnahme in 
haaren Gel­
dern.

Quantum 
d-Einname 
in Pfand­

briefen.

Name der 
Deponen­

ten.

Ursache 
der Depo­

sition.

Datum 
der Versa­

gung.



QuantuMAer 
Ausgabe^ in 

baarenGeldern.

Quantum 
d Ausgabe 
in Pfand­

briefen.

Name 
des Em­
pfängers.

Ursache 
derAurück- 

gabe.

Datum 
der Verfü­

gung.

r

<

•

1
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